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82 Neues Staatshaftu ng s rech t
- 7ur Haftung der Finanzvenvaltung nach dem am 1. Januar l9g2

in Kraft getretenen Staatshaftungsgesetz (SIHG)

(verfassungswidrig lt. urteil des BVerfG vom 29.10.1gg2 -
I I BvS 1 /81 - hJl',l 82, 'l I 94 )

Das neue Staatshaftungsgesetz ermögljcht der Finanz-, steuer- , zoll- und
Steuerverwaltung der Gemeinden Einschränkungen der ansonsten umfassenden
Siaatshaftung ($ tO Nr. 5 StHG). Die Regelungen der Abgabenordnung sollen
insoweit als spezialgesetz dem staatshaftungsgesetz vorgehen.

Grund der Haftun qsbeschränk unq:

Es soll nach Ansicht des Gesetzgebers s'ichergestellt werden, daB mit dem

vorhandenen Personalbestand dieser Verualtung eine zügige Erledigung der
Abgabenangelegenheiten möglich b'leibt. Im übrigen soll das haftungsmäßige
Risiko begrenzt werden, das wegen der Entscheidungen über erhebliche Ge'ld-
beträge u.a. im Zusammenhang mit der Erhebung und Erstattung von Steuern
besteht.

I. Haftu sbeschränku en in zwei Bereichen

1. Zinsaufwendungen und Zinsverluste sollen nur ersatzfähig sein,
wenn die Pflichtverletzung vorsätzlich begangen worden ist
($ zrs Satz 2 A0).
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In diesem Zusanmenhang wurde a1s Ausgleich für die Beschränkung
der Ersatzfähigkeit von Zinsschäden eine generelle verzinsung
der Steuererstattunqsbeträ qe in Höhe von 6 % eingeführt (5 236 A0).
Die Zinsregelung ist nunmehr auf das auBergericht'liche Rechtsbehelfs-
verfahren ausgedehnt worden, Nach altem Recht gab es einen Zinsan-
spruch erst nach Rechtshängigkeit, d.h. nach Klageerhebung beim
F'inanzgericht ($s 00, 64 FGo).

Die Verzinsung beqinnt zwei Monate nach Einl egung des Einspruchs,
jedoch nicht vor dem Tag der Entrjchtung der Abgabe (g 236

Abs. I A0). Dies gilt auch dann, wenn sich das Rechtsbehelfsver-
fahren durch Aufhebung oder Anderung des angefochtenen verwal-
tungsaktes durch Erlats des beantragten verrvaltungsaktes oder
durch Herabsetzung der in ejnem Folgebescheid festgesetzten
Steuer erledigt hat ($ 236 Abs. II A0).

Eine Verzinsung ist im auBergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren
ausqeschl ossen , wenn die Besteuerungsgrundlagen wegen Verletzung
der Erklärungs- und I'litwjrkungspflichten nach 5 162 AO geschätzt
worden sind (5 ZgO nUs. IV Nr. 2 A0).

Ein Zinsantrag ist nicht erforderlich. Der Zinsanspruch wird viel-
mehr von Amts wegen berücksichtigt.

Die verzinsung endet drei t'lochen nach Absendung der Entscheidung.
Auf die Bekanntgabe und die Bestandskraft der Entscheidung kommt

es nicht an.

Ein Erstattungsbetrag ist nach 5 236 Abs. I A0 auch fijr einen
vor dem 1 .1 .1 982 I iegenden Zeitraum, jedoch frühestens ab

1.1.1977, zu verzinsen. voraussetzung ist, daß die Rechtsbehelfs-
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entscheidung oder ein verwaltungsakt i.s. von $ zro Abs.III A0

erst nach dem 31.,l2.1981 bekanntgegeben wurde, der Rechtsbe-
he'lf aber mehr als zwei Mona.te zuvor e.ingeiegt worden ist (so
OFD Karlsruhe, verfügung vom 5.ll.Bl - s 0202/0563 A - st 3l
BB 1981, Sejte l99B). - über an sre el un

Der Anspruch auf Erstattung eines Zinsschadens in Höhe von
über 6 % setzt den Nachweis vorsätzlichen Handelns der verwal-
tung voraus (5 ZEt Satz Z A0).

Notwendige Aufwendungen zur zweckentsprechenden Rechtsverfol gunq

und Rechtsverte'idigung sollen nur bei vorsätzlich begangener
Pflichtverletzung erstattungsfähig sein (g gOa satz 3 A0). Der
Gesetzgeber sieht hierin eine Folge der in der Ao 1977 niederge-
legten Kostenfreiheit des Rechtsbehelfsverfahrens. Diese Regelung,
die im Gegensatz zur aJlgemeinen Vorschrift des S g0 Ver^vraltungs-
verfahrensgesetz steht, soll nicht durch das StHG umgangen werden.
Einen gewissen Ausgleich schafft 5 80a Satz 1 A0:Danach können Kosten
eines erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahrens ersetzt werden, wenn
die Verwaltung über den Rechtsbehelf ohne zurejchenden Grund nicht
binnen eines halben Jahres entschieden hat.

Die Frage, was als "zureichender Grund,, anzusehen ist , wird nach
den zu s 46 FcO - untätigkeitsklage - von der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsätzen beurteilt werden (Tipke-Kruse S 46, Text
7f. s).

Das FA muß ohne zureichenden Grund binnen eines halben Jahres
nach dem 1.1.1982 nicht entschieden haben (so OFD Karlsruhe vom

5.11.81 BB 81, S.1998). Auch die vor
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Aufwendunqen sind zu erstatten (OFD Karl sruhe vom 5.,l I .81 BB 81 ,
S. .l998). - ()bergangsregelung -

Der Steuerpflichtige hat die Kostenerstattunq zu beantra qen. Bei
ungerechtfertigter Ablehnung ist gem. 5 rqg A0 Beschwerde einzule-
gen (vgt. Streck, Kö1ner Steuerdialog 1980, S. 3g5g; andere Ansicht
Höllig DB 1980, S.1294: Einspruch gem. $ gqg RUs. I Nr. 1 A0).

(

Nach altem Recht konnte Kostene rstattung auch bei fahrlässiger Amts-
pflichtverletzung der Finanzbehörde über $ asg BGB in Verbindung mit
Art. 34 GG geltend gemacht werden (vgl. BGH vom 6.2.1975 NJl.l 1975,
s- 972 f;OLG Frankfurt vom 30.10.80 steuerberater 199,l, s. 36;
OLG München vom 12.7.79 BB 1979, S. 1335; LG I,lainz vom 3.7.90 Steuerbe-
ratung 1980, S.203, Steuerberater ,|981, S. 149; LG Hannover vom

14.6.76 steuerberatung 1977, s. l138; LG München I vom .l7.9.79 zitiert
nach Klein, Baumann - Zur Frage der Amtspflichtverletzung der Finanz-
verwaltung, steuerberatungskosten als Schadenersatz - DStR 1980,
S. 103 f; andere Ansicht LG Kiel vom 1 .12.78 zitiert bei Hein - Kosten-
regelung im steuerlichen Rechtsbehelfsverfahren und der Schadenersatz-
anspruch wegen Amtspflichtverletzung - BB 1979, s. Bzg f; F.lnanzsenator
Bremen vom 24.8.77, Aktenzeichen s/0140/242, Steuer und Kapital, Heft
Nr. 7).

I I. Unbeschränkte Haftun der Fi nanzvemal tung

Alle Schäden, die nicht von der besonderen Haftungsbeschränkung unter
Textz. I erfaßt werden, unterliege n den allqemeinen Vorschriften des
Staatshaftunqsqesetzes. Beispiel: Schäden wegen entgangenen Gewinns,
Forderungsverlust wegen feh'lerhafter Behandlung einer Steuerabtretung;
hierzu LG Paderborn vom 3.1?.80 - 4 0 ,l59/80 - bestätigt durch gLG Hanrn

von 24.7.81 - 1l u 47/81; veröffenilicht in Gerling Informationen,
Februar-Ausgabe 2/82.
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Die Grundlaqen des Staatsh a ftunqsanspruchs in Stichworten:

Eine Pflicht des öffentlichen Rechts wurde verletzt. Beispiel:
Die Pflicht zur lJahrung des Steuergeheimnisses.

? Der Schaden wurde durch hoheitliche Tätigkeit verursacht.
Beispiel: Tätigkeit im veranlagungsverfahren, bei der steuerfahn-
dung, bei der Vollstreckung.

Der Nachwejs eines verschu'ldens ist nicht mehr voraussetzung. Die
Staatshaftung tritt aufgrund der objektiven Pflichtverletzung ein.

Eine Haftungsbefreiung der Finanzbehörde setzt den Nachweis voraus,
daß die Pflichtverletzung auch bei Beachtung der bei der Ausübung

öffentlicher Gewalt den umständen nach gebotenen Sorgfalt nicht
hätte vermjeden werden können ($ 2 Abs. I SIHG).

Der Finanzbeamte selbst haftet grundsätzlich nicht (g I Abs. III
SIHG).

6. Schadenersatzklagen sind bei den ordent'lichen Gerichten (Landge-

richten) rechtshängig zu machen (5$ t8 Abs. I, 19 Abs. I StHG),

soweit Geldersatz verlangt wird. Der sachverhalt wird von Amts

wegen aufgeklärt, sog. Offizialmaxime ($ 20 Abs. III SIHG).

Das neue staatshaftungsgesetz gilt erst für verstöße der Finanz-
behörden, die nach dem l.l.l9B2 stattfinden.

5

7

t

12



l.lei terführende L i teraturhi nwei se :

Bonk - Zum neuen Staatshaftungsgesetz,Deutsches Verwaltungsblatt 1981,
Seite 801;

Schäfer - Das neue Staatshaftungsgesetz, DB l9Bl, Seite 1499;

Dehm - Neuregelung der Staatshaftung DStR 1981, Seite 265;

Fuhrmann - Die neue Staatshaftungsgesetzgebung, Der Gemeindehaushalt
1981, Seite 212;

Holland - Das Staatshaftungsrecht NLJB Fach 29, Seite 617;

Papier - Das neue Staatshaftungsrecht NJ!{ 198,l, Seite Z3ZZ;

Kieschke/Hölljg/Völzke - Das Gesetz zur Anderung und Vereinfachung des

Iinkommensteuergesetzes und anderer Gesetze, DB 1980, seite 1293;

Hamnner - Ist die Neuregelung des Kostenersatzes im Venraltungsverfahren
ein Vorteil? DSIR 1981, Seite 562;

Gramlich - Die Neuregelung der staatshaftung gegenüber Ausländern,
RJI^I/AWD l9B1 , Seite 811;

Oberfinanzdirektion Karlsruhe, verfügung vom 5.lt.19Bl - s 0202/0563 A _

St 31 - BB 1981, Seite 1998.
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Februar 1 982

Amtspfl ichtverletzung des Finanzamtes

- Aufklärungspflichten bei Abtretung von steuerguthaben -
(LG Paderborn v. 3.1Z.1ggO - 4 O 1lg/g0 -, bestätigt
durch OLG Hanm v. 24.7.1981 - 1t U'47/B1t 

--

- l,lei terführende Rechtsprechungshi nwei se -

Der Steuerpflichtige P hatte gegen dje Firma S eine Forderung in Höhe von
DM 20.000,-- - Zur Erfijllung dieser Forderung trat die Firma S ,,aus ihrem
Umsatzsteuerguthaben beim Finanzamt B,,DM 20.000r__ än p ab, der die Abtre_
tung dem F'inanzamt B anzeigte. Dieses erwiderte mit Schreiben vom ?0.1.1g7s,
die Abtretung werde als rechtswirksam anerkannt. Falls sich fiir die Firma s
ein Umsatzsteuerguthaben ergebe, werde der Betrag auf das Konto der Klägerin
überwi esen.

Der Steuerberater des P, der Buchführung und Bilanzen erstellte, erhielt das
Schreiben. P beantragte in der Folgezeit mehrfach die Stundung der von ihm
zu zahlenden Umsatzsteuer. Diese Stundung wurde vom Finanzamt B gewährt.
Dabei setzte P von seiner offenen steuerschuld Dirl 20.000,-- dls ,,Abtretung

der Firma S" ab, was vom Finanzamt niema'ls beanstandet wurde.

Erstmalig im l4ärz 1977 teilte das Finanzamt mit, die Abtretung der Firma S

sei unwirksam geblieben, weil sich für diese ein Umsatzsteuerguthaben nie
ergeben habe. In diesem Zeitpunkt konnte P die Firma S aber nicht mehr auf
Zahlung jener DM 20.000,-- in Anspruch nehmen, weil dort zwischenzeiilich
das Konkursverfahren eröffnet worden war.

2/82
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Daraufhin verlangte P Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzung der
Fi nanzbehörde.

Das Landgericht Paderborn hat durch Urteil vom 3.1?..l980 - Az.4 0 159/g0 -
der Klage entsprochen. Das OLG Hanrn hat in der Entscheidung vom 24.7.1gg1
Az. 11 U 47/81 - das LG-Urteil bestätigt:

Nach Auffassung des Gerichts haben die zuständigen Beamten des Finanz-
amtes die ihnen ob'liegende pfljcht zur sac hge rech ten , d. h. richtigen
und unmiBverständlichen s owie vollständigen Au skunftserteilunq und Auf-
klärung verletzt. Diese - aus dem Gedanken hoheitsrechtlicher Fürsorge-
pflicht abgeleitete Pflicht - besteht insbesondere dann, wenn ein Beam-

ter erkennen kann, daß jemand aufgrund eines behördlichen Verhaltens
veranlaßt wird, sich so einzustellen, daß ihm ein Schaden entstehen
kann (BGH NJH 1965, s. 16?7; BGHZ Band '14, s. 321 ; BGH versR 196g,
s. 371 ).

a ) Dje Pfl'icht zur unmißverständl ichen Aufklärung und Auskunftsertei-
lung ist allerdings zunächst nicht durch das Schreiben des F.inanz-
amtes vom 20.1.1975 verletzt worden. Dieses Schreiben stellt nur
die grundsätzljche Anerkennung der l.lir ksamkeit der Abtretung dar.
Aus der Formulierung rnuBte sich für p ergeben, daß im Zeitpunkt
der Abfassung dieses Schreibens eine überprüfung des Kontos der
Firma S noch nicht erfolgt war, und somit auch keine Verrechnung
mit Steuerforderungen des Finanzamtes an ihn stattgefunden hatte.

b) Eine Verpflichtung zur Aufklärung nach o.g. Grundsätzen bestand für
die Finanzverua'ltung jedoch in der Forgezeit, als p - für das
Finanzamt erkennbar - von einer wirksamen Verrechnung der abgetre-

t

tenen Forderunq aus ginq und sich durch
Finanzamtes bestätjqt sehen mußte.
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Aus der stundungsverfügung war für P abzule'iten, daß entsprechend

seinem Antrag die abgetretene Forderung der Firma S von se.iner

Steuerschuld abgesetzt worden war.

Aus den stundungsanträgen des P war für das Finanzamt eindeut'ig zu

erkennen, daß dieser auch von einer wirksamen verrechnung des abge-

tretenen Guthabens der Finna S ausging. Dieses Vertrauen wurde

dadurch geschaffen, daß das Finanzamt in seinen stundungsverfügun-
gen ebenfalls entsprechend dem Antrag des P ein verrechenbares Gut-
haben der Firma S von Dl4 20.000,-- zugrunde legte. Bei pflichtge-
mäßer Überprüfung der Sachlage hätte das Finanzamt erkennen können

und müssen, daß sich P jedenfalls nach der ersten Stundung darauf
e'ingestellt hatte, daß eine wirksame Verrechnung mit einem Guthaben

der Firma S erfolgt war. Zumindest zu diesem Ze'itpunkt bestand nach

Auffassung des Gerichts fijr das Finanzamt die Verpff ichtung darauf
hinzuwe'isen, daß ein Guthaben der Firma S nicht bestand bzw. das

Konto der Firma S daraufhjn noch njcht überprüft worden sei mit der

Fo1ge, daß noch e'ine entsprechende Steuerschuld des P bestehe.

Durch die fahrlässig erfolgte Amtspfl ichtverletzung ist P ein Schaden in
Höhe von DM 20.000,-- entstanden. Eine Rea'lisierung der Forderung gegen-

über der Firma S war im Zeitpunkt der Kenntn'iserlangung von der Tatsache,

daß kein [Jmsatzsteuerguthaben dieser Firma bestand, unstreitig nicht mehr

mö91 ich.

Die somit grundsätzlich bestehende Schadenersatzpflicht gemäB S 839

Abs. I BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz ist nicht gemäß

5 839 Abs. I Satz 2 BGB wegen einer möglichen anderweitigen Ersatzpflicht
ausgeschl ossen

3
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Nach dem njcht bestrittenen Vortrag des P ob'lag dessen Steuerberater
1 edi g1 i ch di e Hi I fel ei stung bei der Erste'l 1 ung der Buchf ührung und d'ie
Fertigung der Bilanzen. Der gesamte Schrjft- und Verrechnungsverkehr

mit dem Finanzamt wurde von P selbst geführt und war somit nicht Inhalt
des Mandates des Steuerberaters. Für diesen bestand nicht die Pflicht
zur 0bervachunq von Forderunqen des P , insbesondere erfül I ungshal ber
abgetretener Ansprüche von dessen Schuldnern

l.leiterführende Entscheidungen zu Fraqen von Amtspfl ichtverletzun qen durch

1

die Finanzverwaltung

Unbegrijndete Steuerveranl agung

- Amtspf'licht bei Ermittlung der Steuerpflicht
und bei Festsetzung der Steuer -

2. Unbegründeter Haftungsbescheid

Doppelte Eingabe von Betriebseinnahmen und

Gewi nn

Verzögerte Sachbehandlung des Finanzamtes

bei Vollziehung eines unrichtigen Steuer-
beschei des

Absichtliche Unterdrückung von Anträgen des

Steuerpfl i chti gen

RG Band 165, S. 257;

BGH Band 39, S. 77;

BGH VersR 1961, S. 533
(betri fft : Schätzungsver-
an1 agung )

LG Mlinchen BB 1959,
s. 874

LG lilünchen I vom
17.8.1979 DSIR 1980,
s. 103

BGH t.lM 1963, S. 349

r)
t
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Schädjgung eines Steuerpflichtigen durch

Einlegung eines Rechtsmittels nach

Fri s tabl auf
- Amtspflicht zur Beachtung der

Verfahrensvorschri ften -

7. Verletzung des Steuergeheimnisses durch
Strafsachenstelle des Finanzamtes

Unbedenkl ichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

bei Kreditgewährung des Landes zur Industrie-
ans i ed1 ung

Zwangsvol'lstreckung wegen Steuerforderung in
Eigentum eines Dri tten mit ansch'ließender
Versteigerung ohne vorherige Klärung der
E i gentumsverhä I tn i sse

- Amtspflichten in Vollstreckungsverfahren -

10. Fre'igabe ei ner Si cherhei t zum Nachtei I ei nes

Steuergesamtschu I dners

11. Pflichtwidrige Forderungspfändung durch das

Fi nanzamt

12. Schädigung durch Vorgehensweise der Steuer-
fahndung

-?., (rJ*1 *tr('*1 t).'. $*--'

6 BGH Band 21, S. 359

BGH StB 198I, S. 147;

vgl. auch RG Jl.l 1934,
s. 420

BGH VersR 1962, S. 444

BGH Band 32, S . ?4A

{

I
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RG DR 1 942, S. 1242

RG Jt^l 1934, S. 2767

OLG Frankfurt StB 1981,

s. 36

LG Mainz StBg 1980,
s. 203

= StB 1981, S. 149
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'13. Nichtbeachtung eines Antrages auf Verrechnung

von Umsatzsteuerguthaben

14. Das neue Staatshaftun s recht

- Die Haftung der Finanzvendaltung nach dem

am 1.1.1982 in Kraft getretenen Staats-
haftungsgesetz (StHG) -

15. Staatshaftungsgesetz und Steuerrecht

16. Erstattung der Kosten des außergericht-
lichen Rechtsbehelfsverfahrens nach

5 80a AA ß77

iG ,unnouer BB 1gt7,
s. 1 138

= DSIR 1977, S. 358

= StBg 1977, S. 8l

Gerl ing Informationen

1/8?

Schuhmann BB 1982,
s. 42

Eberl , DSIR 198?,
s. 27

ll
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l4ärz 1982

3 82 Fehl erquel I e : !,li ederei nsetzungsantrag (5 t t 0 A0 )

(FG Düsseldorf vom 7. Juli 1981 - Az XII 125180 E.)

Der Antrag auf wiedere'insetzung in den vorigen stand ist innerhalb
eines Monats nach Wegfa)1 des für die Nichteinhaltung der gesetzlichen
Frist ursächlichen Hindernisses zu stellen. Innerhalb dieser Frist ist
auch die versäumte Handlung nachzuholen (5 tt0 Abs. II A0).

In der Antragsschrift ist darzulegen, warum den Steuerpflichtigen hin-
sichtl jch der Versäumung der Frist e'in Verschulden nicht trifft. E'in

Nachschieben von Tatsochen nach Ablauf der Antragsfrist oder erst im

Klageverfahren ist nicht möglich (BFH vom 19.12.1968 - Az v R 19-20/68-
BStBI II 1969, S. 272 f; BFH vom 15.12.1977 - Az VI R 204/69-BStBt II
1978, S. 240; BFH vom 24.7.1973 - Az IU R 204/69-BStBl II 1973, S. 823).

Nur die Glaubhaftmachung der Gründe fijr den I'l'iedereinsetzungsantrag ist
noch im weiteren Verlauf des Verfahrens ohne Rücksicht auf die Antrags-
fri st mö91 i ch.

2
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März 1 982

4/82 Sch'lie$ung des Berufs des Rechtsbeistandes verfassungsw'idrig ?

- Rechtsmittelempfehlung -

Durch Artikel 2 Abs. IV des 5. Gesetzes zur Anderung der Bundesgebührenord-

nung für Rechtsanwälte vom 18.8.19S0 (BGBI I, S. 1503) wurde der Beruf des

Rechtsbeistandes gesch'lossen. 7u1ässig soll nur noch eine Teilerlaubnis für
die 'in Artike1 1 Abs. I Satz 2 RBerG genannten Sachbereiche sein ("Renten-

berater, Frachtprüfer pp."). Von der Neuregelung noch nicht betroffen sollen
Personen sein, die am 27.8.1980 berejts den Antrag auf Zulassung als Rechts-
beistand alten Rechts gestellt bzw. erhebliche Vorbereitungen getroffen
hatten, um eine solche Erlaubnis zu erlangen und diesen Antrag auf Erteilung
der Erlaubnis innerhalb eines Jahres stellen (vgl. von Coelln/Gräfe, Rechts-
beistand und Prozeßagent NL,IB Fach 30, S.533 ff.).

Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der SchlieBung des Berufs des Rechtsbei-
standes durch das o.g. Gesetz beschäftigt derzeit das Bundesverfassungsge-

richt (Az: 1 BvR 1015/1014/1000/981/902/81). Es liegt e'in Gutachten von

Professor Obermayer , Erlangen, vor, der in der Schließung des Berufs und in
der 0bergangsregelung eine Verletzung des Grundrechts der Berufsfreiheit
sieht (RBeistand 1981, S. 3 - 6).

Es empfiehlt sich deshalb , Streitigkeiten über Fragen der Zulassung a1s

Rechtsbeistand durch Klage beim Verwaltungsgericht offenzuhalten.

21
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l,lärz 1982

s/8? Aufnahme eines Rechtsbeistandes in die Rechtsanwaltskammer
- Bei gleichzeitiger Zulassung als Steuerberater -
- Bei über"wiegender Tätigkeit als Steuerberater -

(EGH Mijnchen Beschl . v. 1?.5.81 , AnwBl t9B1 , S. 4i5 f .)

Einem Rechtsbeistand steht aufgrund $ 209 BRA0 grundsätzl'ich e'in Rechtsan-
spruch auf Aufnahme in die R echtsanwaltskammer zu. Die Aufnahme darf nur
abgelehnt werden, wenn dies durch gesetzliche Bestimmungen gerechtfertigt
ist. Alle Gründe, die ejner Zulassung a'ls Rechtsanwalt nach $ 7 BRA0 entge-
genstehen, machen also auch e'ine Aufnahme des Rechtsbe'istandes in d'ie Rechts-
anwalskammer unmög1ich. Erist insoweit nicht schlechter und auch nicht
besser gestellt als ein Rechtsanwalt.

Der Aufnahme in die Kammer steht nicht entgegen, daß der Rechtsbejstand

außerdem al s Steuerberater zugelassen ist. Die Vereinbarkeit des Berufes
eines Rechtsanwa'ltes und eines Steuerberaters ist von der Rechtsprechung aner-
kannt (BGH NJlll 1968, S. 844; BGHZ Bd. 35, S. 385; BGHZ Bd. 49,5.244). Dem-

entsprechend kann bej einem Rechtsbe'istand dessen Tätigke'it als Steuerberater
nicht der Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer entgegenstehen.

Die Aufnahme des Rechtsbeistandes ist auch nicht deshalb abzulehnen, weil
dieser nicht nur als Steuerberater zugelassen, sondern bisher übemie end a'ls
Steuerberater täti g war. Entscheidend ist, ob die rechtliche und tatsächliche
Möglichkeit besteht, jederzeit als Rechtsbejstand tätig zu sein, ob von dieser
Möglichkeit in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht wurde und in der
Zukunft Gebrauch gemacht wird.

22
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April / l4ai 198?

6 BZ Neue Entscheidun g des Bundesqerichtshofs

- Grundsätzliches zum verjährungsbeginn bei schadenersatz-
ansprüchen gegen Steuerberater gemäß S 68 StgerG

- Frist zur Bilanzerstellung: zwej Jahre
- Keine Belehrungspflicht des steuerberaters über eigene

Regreßhaf tung be'i anwa'l tl i cher Beratung des Mandanten

(Urteil v. 20.1.1982, IVa ZR ZB3/80, OLG Schleswjg, LG Lübeck)

Zunr Sachverhalt: Der K1äger verlangt mit der am 29.1?.1976 zugestellten
Klage Schadener satz wegen entgangener Steuervergünstigungen. Der Bek'lagte
beruft sich auf Verjährung. Er hatte als Steuerbevol'lmächtigter des K1ägers
die Bilanz und die SteuererkJärung für 1971 erst im Apri'l 1975 vorgelegt.
Deshalb wurde bei e'iner Betriebsprüfung gemäts Prüfungsbericht vom 23.7.1975
die Buchhaltung nicht als ordnungsgemäß anerkannt. Infolgedessen wurden
Steuervergijnstigungen für d'ie Bewertungsfre'iheit geringwertiger !{irtschafts-
güter sowie die vortragsfähigke'it entstandener Verluste versagt.

Der Beklagte erledigte für den K1äger seit Jahresbeginn 1970 die Buchführung.
Die von ihm 1973 mehrfach beantragte Verlängerung der Frist zur Abgabe der
Steuererkiärung für 1971 wurde vom Finanzamt mit Schrejben vom 2.10.jg73
letztmalig bis zum 15.10.1973 gewährt. Dieses Schreiben enthielt den Hinweis,
daß nach fruchtlosem Fristablauf die Besteuerungsgrund'l.agen 'im l,lege der
Schätzung ermittelt werden müßten. Der Beklagte unterrjchtete den Kläger von
diesem Schreiben nicht. Streitig ist, ob er dem Kläger eine Abschrjft des
Schreibens des Finanzamtes vom 7.11.1973 übersandte, in welchem unter Bezug-
nahme auf das Schreiben vom 2.10.1973 dem gleichwoh'l erneut geste'l1ten
Verlängerungsantrag nicht stattgegeben wurde
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Aus Cen Gründen: Die Revision kann keinen Erfo'l g haben, wei'l das Beruf ungs-
gericht den Anspruch des Klägers mit Recht a1s verjährt angesehen hat.

?. Dem Berufungsgericht ist zu folgen.

a) ltiach $ 68 StBerG verjährt der Anspruch des Auftraggebers auf Schaden-
ersatz aus dem zwischen ihm und dem Steuerbevol'lmächtigten bestehenden Ver-
tragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch ent-
standen ist. Der Wort'laut dieser Vorschrift ist eindeutig. In ihr kommt das
Ziel Ces Gesetz gebers klar zum Ausdruck,'in diesem Vertragsverhältnis wie in
denr Ver hältn'is zw'ischen einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten für schnelIe
K1ärung von Schadenersatzansprüchen zu sorgen (zur Entw.icklung der Gesetzge-
bung vg1. BGHZ 73,363,369 und BGHZ 78,335,340 ff). Deshalb kann die ver-
einzelt. geforderte (vgl. van Venrooy DB 1981, 2354,2372) offene Restriktion
der Vor-schrift durch den Richter dahingehend, daß wie in $ 852 BGB nicht die
Entstehung des Anspruchs, sondern die Kenntnis des Geschädigten maßgebl'ich

sein so11, nicht in Betracht kommen. An eine unmißverständljche Wertung des

Geset.zcebers ist der Richter gebunden. Der Gesetzgeber hat im zweiten Gesetz

zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes vom 11.8.1972 (8GBl. I 1401) Oie

Ver*iährung des RegreSanspruchs gegen den Steuerberater trotz der höchstrich-
terl'ichen Rechtsprechung zu $ 51 BRA0 und zur Regreßhaftung des Rechtsanwalts
wie in 5 t98 BGB an d'ie Entstehung des Ersatzanspruchs geknüpft und dennoch

d'ie Frist auf drei Jahre eingeschränkt.

b) D'ie Ersatzforderung geqen den Steuerberater oder Steuerbevollmächti g ten

t

ist entstanden , wenn er schuldhaft vertragswidriq qehandelt hat und dadurch
für den Auftragqeber ein Schaden ein treten ist. Lie gen diese Anspruchsvor-
aussetzungen vor, dann kann der Auftraggeber seinen Schadenersatzanspruch
gerichtlich ge]tend machen. Dafür kommt es qerade nicht auf dje tatsächlich
vorhandene Kenntnis vom Vorlieoen der An s pru chsvoraussetzungen an, sondern
nach den Grundsatz der Anspruchseinheit (BGHZ 50, 21,24) nur darauf, ob
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der vorausgesetzte Tatbestand voll verwjrklicht ist, so daß jedenfalls
Feststellungsklage enhoben werden kann (RGz 153, 10.l, 107; BGHZ 55, 340,
341 ).

c) Al'lerdings muß bei der Beantwortung der Frage, ob der Tatbestand vo]l
verwirklicht ist, den Besonderheiten Rechnung getragen werden, die mit der
üb'lichen Abwicklung von Steueransprüchen und der Durchführung der Besteuerung
überhaupt verbunden sind (dazu im einzelnen BGHZ 73,363,366 f). 0b dabei
das weitgehende Auseinanderfal len von Entstehung und Fäl l igke'it der Anspri.iche
im Steuerrecht maßgebfiche Bedeutung hat (so mit beachtljchen Gründen

Prütti ng , !Jr'l 1 978, 130 , 132) , kann hi er dahi ngestel I t bl ei ben .

Denn im vorliegenden Fa11 bestand Cie Mögljchkeit der gerichtlichen Geltend-
machung e'ines Schadens fijr den Kläger se'it spätestens November 1973.

aa) Der Schaden des Klägers besteht in den entgangenen Steuervergünstigun-
qen nach 5 6 Abs. 2 ESIG (Bewertungsfre'i heit geri ngwerti ger hli rtschafts-
güter) und nach $ 10 d ESIG bzw.5 tO a GewStG (Vortragsfähigkeit entstande-
ner Verluste). Unabdingbare Voraussetzung für die Anerkennung der Bewertungs-
freihet't gemäß 5 6 Abs. 2 ESIG und auch für den Abzug eines Vorjahresver-
lustes nach 5 10 d ESIG war steuerrechtlich bis zur Einkommensteuerreform
durch das ESTRG vom 5.8.1974 (....) und damit bis 1975, daß das Vorhandensein
geringwertiger !ü'irtschaftsgUter bzw. das Eintreten des Verlustes aufgrund
der zugrunde zu legenden ordnungsgemäßen Buchführung ermitte'lt worden war
(v91. Grau DB 1976,1245; Dreiss/Eitel-Dreiss DB 1980, 1858, 1859). Nach

5 tSS A0 1977 (= $ 208 A0 a.F.) soll ohnehjn nur eine ondnungsgemäße Buch-
führung der Besteuerung zugrunde gelegt werden, weil nur bei 'ihr "nach den

Umständen des Einzelfalls kein Anlaß ist, ihre sachl'iche Richtigke'it zu

beanstanden". Deshalb können auch heute noch gew'ichtige Mängel in der Buch-

führung zum Wegfa'11 von Steuervergünstigungen führen.

L
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Zur Buchfljhrung ist nach ejnhelliger Ansicht auch die Bi'lanz zu rechnen
(vgl . BFH urteil vom 12.12.1972 - vtII R t 12/69 - BStB'l . II 1973, 555,
556 m.w.N.), wejl die Buchführung nicht nur die Aufzeichnung der Geschäfts-
vorfälle durch den Kaufmann und deren Obertragung in das Journal, sondern
auch die Rechenschaft umfaßt, die er sich selbst und auch seinen Gläubigern
be'i der Zusammenfassung des gesamten Buchungsstoffes in der Jahresbilanz
gibt. t{ird die Bilanz nicht rechtzeit'ig aufgeste'l'lt, dann kann schon wegen
des Verstoßes gegen das Gebot des 5 39 Abs.2 Satz 2 HGB, die Bilanz .inner-

halb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustel-
'l en , d'ie 0rdnungsmäßi gke'it der Buchf ührung zu verne j nen sei n ; jedenf a 1 1s

aber rechtfert'igt derin der Verspätung liegende Buchführungsfehler dann

die Venverfung der Buchführung, wenn der Kaufmann infolge der Verspätung bei
vernijnftiger Beurteilung nicht mehr in der Lage sein kann, d'ie Verhältnisse
am B'ilanzstjchtag noch verläßlich zu beurteilen (vg1. dazu im einzelnen dje
Ausfijhrungen des BFH aaO 556 und 557). Aus diesem Grunde kann steuerrecht-
lich gesehen eine Buchführung nicht mehr ordnungsgemäß sein, wenn die Bilanz
fljr e'in Geschäftsjahr mehr als zwei Jahre nach Ablauf d'ieses Geschäftsjahres
aufgestellt wird (ständ'ige Rechtsprechung des BFH, .....). Im Schrjfttum
und'in der Rechtsprechung zurn Handelsrecht werden noch kürzere Fristen ange-
nomrnen (Baumbach/Duden HGB 24. Aufl . $ 39 Annr. 1 C; Brijggemann in Groß_

konmentar 3. Aufl. $ 39 Anm. 3, jewejls m.w.N.; zur Frage der verspätung
als Konkursvergehen vgl. BGH urte'il vom 9.12.1954 - 3 stR 1gB/54 - BB 1g55,
'109 und OLG Düsseldorf DB 1979 , Z31l).

bb ) 0b und gegebenenfal I s für we]chen Ze'itraum das Fi nanzamt e'ine Bi l anz ,
die nach Ablauf der von ihm gewährten'letzten Frjst vorgelegt wurde, noch
zugrunde legen konnte und ob überhaupt das Bestehen einer so1chen Möglich-
keit den Schadeneintritt, damit die Entstehung des Regreßanspruchs und weiter
den Verjährungsbeg'inn hindern konnte, braucht hier njcht entsch'ieden zu

werden. Im vorliegenden Fa'11 durfte nämlich spätestens seit dem Schreiben
des Finanzamtes vom 7.11,1973 nicht mehr mit ejner solchen Möglichkeit
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gerechnet werden. Jedenfa'lls war mjt djesem Schreiben geklärt, daß die in
Rede stehenden Steuerverqünstiqunqen für das Jahr 1971 zwan gsl äufiq entfiel en.

Selbst wenn deren Höhe im November 1973 noch nicht festzustellen war, lag den-

noch die Möglichkeit einer Feststellungsklage auf der Hand. Deshalb hätte zur

Unterbrechung der Verjährung die Klage spätestens Anfang November 1976 erho-

ben werden müssen.

cc) Damit'ist gleichzeitig dargelegt, daB hier di e besondere Sachverha'l ts-
qestaltunq nicht qeqeben ist. die zu der von der Revision heran qez0qenen

Rechtsprechunq des VI I. Zivil senats qef iihrt hat. I n den dort entsch'iedenen

Fällen (BGHZ 73, 363 ff und Urte'il vom 18.6.1979 - VII 7R 257/78 - NJIJ 1979,

2?11) wurden aufgrund einer Betriebsprüfung in der Vergangenheit bereits
durch Steuerbescheide geklärte steuerl'iche Tatbestände erneut aufgegriffen
und bislanq unbekannte Fehler des Steuerberaters bzw. Steuerbevollmächti gen

aufgedeckt. Erst dieser Umstand führte zu neuen, für den Auftraggeber nachtei-

ligen Steuerfestsetzungen. I'ljcht zu Unrecht bringt die Revjsion vor, der

Beg'inn der kurzen Verjährung nach $ 68 StBerG mijsse in Fällen der vorliegenden
Art an einen "Akt des Finanzamtes" anknüpfen, der den schadenstjftenden Fehler

des Steuerberaters offenbart. Djeser "Akt des Fjnanzamtes" ist spätestens im

Schreiben vom 7.11.1973 zu sehen. Seit diesem Zeitpunkt war die in den vom

VII. Zivilsenat entschiedenen Fällen erst mjt der Außenprüfung eingetretene
Klarheit - hier über die Unverwertbarkeit der Bi'lanz für die Frage der Steuer-
vergijnst'igungen - geschaffen und konnte dem K'läger die Erhebung einer Schaden-

ersatzklage auch zugemutet werden.

3. Auf das damit gegebene Leistungsverueigerungsrecht aus 5 222 BGB kann

sich der Beklagte mit der Fo'lge der Klageabweisung berufen. Auch insoweit ist
das angefochtene Urteil jedenfa'lls im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Dabei kommt es n'icht auf die Frage an, ob und gegebenenfalls unter welchen

Umständen e jn Steuerberater oder Steuerbevo'l'lmächtigter w'ie ein Rechtsanwalt
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seinen Auftraggeber auf die ejgene Regreßhaftung hinzuweisen hat (vgl. dazu
Senatsurteil vom 20.1.1982 - IVa ZR 314/80 - zur Veröffentlichung bestirnmt).
Im vorl'iegenden Fa'll wäre eine solche Hinwe js- oder Belehrunqspf I icht jeden-
fa'l I s schon deshal b zu vernei nen , wei'l der Klä er nicht belehrunq sbedürft i q

war. Es ist anerkannt, daß eine etwajge Belehrun
wenn der Auftr.agqeber inzwischen und noch r

gsbedürftigkeit dann ent fäil t,
echtze'itiq vor Ab]auf der Verjäh-

\ runqsfri st qerade weq en der Req re$frage ander we'iti g anwaltl ich beraten wird
(BGH urteil vom 23.3.1971 - vI zR 177/69 unter IV - l,tM 1971, g02, g05 für
die Haftung des I'lotars; OLG Celle VersR 1978, 1119 ff und OLG Frankfurt
VersR 1979,775,776 mit Anmerkung Evers für die Haftung des Anwalts). Denr

K1äger waren nicht nur die Versäumn'isse des Beklagten sejt der Schlußbe-
sprechung über das Ergebnis der Betriebsprüfungjm Juli 1975 bekannt, so daß

das Serufungsgericht dem Beweisantritt des Beklagten nicht nachzugehen

brauchte, das Schreiben vom 7.11.1973 sei an den Kläger we'itergelejtet
worden. Darüber hinaus war der K1äger schon im Frühjahr 1976 anwa'ltlich bera-
ten und seit dem offensichtlich zur Frage des Regresses eingeholten Gutach-
tens vom 12.?.1976 über Schadengrund und Schadenhöhe in allen Einzelheiten
unterri chtet.

Anmerkung:

Zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen Steuerberater gemäß $ 68

stBerG vg1. Hanseatjsches 0LG vom 2G.9,1980,1 u 5sl80; Gerling Informa-
tionen 8 (6) /81 (Sammelausgabe 1981, s. 26 ff); Gräfe, zur Entstehung von
Schadenersatzansprüchen gegen Steuerberater, Betriebsberater 1980, S. 1265 t.

t

28



Apr11 / Mai 198?

7 82 Neue Entscheidung des Bundesqerichtshofs

- Anwendbarkeit der verjährungsvorschrift des S 6g stBerG
!:i Auftrag zum Entwurf einör Abtretungserk'lärrng von
Steuere rs ta ttungsans prüchen

- Beginn der Verjährungsfrist mit Fristablauf
- Argl isteinwand gegenüber Verjährungseinrede

(Urteil v. 20.1.1982, IVa ZR Zg3/80, OLG Hamm, LG Bielefeld)

t

Zurn Sachverhalt: Der Klä ger gab am 14.12.1972 der F'irma G., die sich in
finanziellen Schwierigkeiten befand, ein Gefälligkeitsakzept über 50.000 DM.

Der t'iechsel wurde am 14.3.1973 prolongiert. Die Betei'ligten vereinbarten an
d'iesen Tage, daß die Firma G. dem Kläger Steuererstattungsansprljche zur
Sicherheit abtreten solle. Die Beklagte, die damals sowohl für den Kläger
als auch für die Firma G. als Steuerberater tätig war, übernahm es, eine
schrt'ftliche Abtretungserklärung zu entwerfen und sje an das Finanzamt we.iter-
zuleiten. Die Erklärung wurde am 14.3.'1973 (so der K1äger) oder einige Zeit
später (so die Bek'lagte) von den Beteiligten unterzeichnet. Ober das Vermögen
der Finna G. wurde am 7.5.1973 das Konkursverfahren eröffnet. l'lit einem am

8.5.1973 eingegangenen Schreiben vom 7.5.1973 übersandte die Beklagte dem

Finanzanrt M. die Abtretungserklärung vom 14.3.1973.

Das Finanzamt erkannte in der Fo'lgezeit Steuererstattungsansprüche der Firma
G. in Höhe von 41.385,24 DM an und überuies diesen Betrag auf ein Sonder-
konto bei der Conrmerzbank in M, Der Konkursverwal.ter der Firma G. focht die
Abtretung der Steuererstattungsansprüche nach $5 gO, gt K0 an und verlangte
von dem Kläger Rückabtretung. Hierüber führte der Konkursverrvalter gegen
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den Kläger den Rechtsstre'it (.....), in dem durch Urtejl des Bundesgerichts-
hofs (.....) festgeste'llt wurde, daß dem Kläger Rechte an den auf dem Sonder-
konto eingezahlten Steuererstattungsbeträgen in Höhe von 41.385 ,?4 Dl'l nicht
zustanden; die Abtretung der Steuererstattungsansprüche war nach 5 159 a.F. A0

unwirksam, wei'l sie der Finanzbehörde erst nach Eröffnung des Konkursverfah-
rens angezeigt worden war.

Mit der vorliegenden K'lage verlangt der K1äger als schadenersatz

3'ie Vori nstanzen haben den Kl ageanspruch a'ls verjährt angesehen und
die Klage abgewiesen. Mjt der Revision verfolgt der K'läger se'inen Klagean-
spruch we'iter.

Aus den Griinden:

I. Das Berufungsgericht nimmt zutreffend an, daB die Schadenersatzforderung
des Klägers an 7.5.1976 verjährt ist ($ Oe StBerG).

1. Der Kläger hat bezweifelt, ob die Vorschriften des Steuerberatungsge-
setzes hier überhaupt Anwendung finden. Er hat geltend gemacht, die von der
Bek'lagten Ljbernommene Aufgabe, eine wirksame Abtretung der Erstattungsan-
sprüche von der Firma G. auf den K1äger herbeizuführen, sei keine eigentl.iche
Tätigkeit, die zum Berufsbi'ld eines Steuerberaters gehöre. Sie habe sich
lediglich aus der Tatsache ergeben, daß beide Beteiligten der Beklagten ver-
trauten, vor der sie auch ihre wirtschaftlichen Verhä'ltnisse nicht gehe.imzu-

halten brauchten. Es spreche v'iel dafür, daB sich 5 68 StBerG nur auf solche
SchadenersatzansprÜche beziehe, die sich aus der steuerberatenden Tätigkeit
im engeren Sinne ergeben. Diese Bedenken sind unbegründet. Nach g 1 stBerG
ist dieses Gesetz - und demnach auch de ssen 5 68 - anzuwenden unter anderem

tit

in Angele genhe'iten, d'ie die durch Bundesrecht eregel ten Steuern betreffen,
soweit d'iese durch Bundesfinanzbehörden oder du
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verwe I tet werden, ferner in Angelegenhei ten, die die Realsteuern betreffen.
D'ie Abtretungserklärung bezog sich auf Erstattungsansprüche wegen überzahl-
ter Körperschafts- und Umsatzsteuern sowie aus überzah'lter Ergänzungsabgaben
zur Körperschaftssteuer; diese Steuern sind durch Bundesrecht geregelt und
wenden von Landesfinanzbehörden verwaltet. Abgetreten waren ferner die
Ansprljche auf Erstattung von Gewerbesteuern; diese Steuerart gehört zu den
Realsteuern. Daß der K1äger nicht Steuerschuldner war, steht der Anwendung
des $ 68 StBerG nicht entgegen.

?- Die Verjährung des Anspri.rchs nach 5 68 StBerG beginnt mit der Entstehung
des Anspruchs. E'ine Kenntnis des Berechti gten von de n anspruchsbeqrijndenden
Tatsachen ist nicht erforderl i ch (BGHZ 73, 363, 365). Das Berufungsgericht
nimnt mit Recht an, daß der Schadenersatzanspruch qeqen die Bek laqte mit der
Eröffnung des Konkurses über das Venmogen der Firma G. entstanden ist.
Bere'its in d'iesem Zeitpunkt war die von den Beteil igten gewol lte übertragung
der Steuererstattungsansprijche der Firma G. auf den Kläger gescheitert, denn
die zur Vollendung der Abtretung erforderliche Anzeige konnte in diesem
Zeitpunkt nicht mehr mit t^lirksamkeit gegenüber der Konkursmasse vorgenommen
werden ($ tSg a.F. A0 i.V. mr't S 15 K0).

Die Revision möchte demgegenüber die vom VII. Zivilsenat in BGHZ 73,363
aufgestellten Grundsätze entsprechend anwenden und die Verjährung erst in
dern Zeitpunkt beginnen lassen, in dem der Bundesgerichtshof den Rechtsstreit
zwischen dem Konkursverwalter und dem Kläger endgü1tig entschied, Dem kann
der Senat n'icht folgen. Zwischen der in BGHZ 73,363 behandelten und der
hier vorl iegenden Fa119esta'ltung besteht ein wesentlicher Untersch.ied: Hat
das Finanzamt trotz des vom Steuerberater begangenen Feh'lers (in BGHZ 73,
363: der nicht ordnungsgemäßen Buchführung) die Steuern so festgesetzt, wie
sie auch bei richtiger Sachbehandlung (in BGHZ 73,363: bei ordnungsgemäßer
Buchfijhrung) durch den steuerl'ichen Berater festzusetzen gewesen wären, so
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ist dem Steuerpflichtjgen zunächst kein Schaden entstanden und daher auch
kein Schadenersatzanspruch erwachsen. Dies ist vjelmehr erst dann der Fa1l,
wenn das Finanzamt - etwa bei einer Betriebsprüfung - den Steuerfall
(erneut) aufgre'ift. Hier war aber der Schaden bereits dadurch entstanden,
daß der beabsichtigte Rechtsübergang nicht stattgefunden hatte; d'iese Rechts-
fo19e ist vom Bundesgerichtshof lediglich festgestellt, nicht aber begrün-
det worden.

II. Dennoch kann die Klage nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen
Begründung abgewiesen werden. Der Verjährungseinrede kann der Gegenejnwand
der Arglist oder der unzuJässigen Rechtsausübung entgegengesetzt werden,
wenn der Schuldner den Gläubiger durch sein Verhalten von der rechtzeitigen
Erhebung der Klage abgehalten hat, Dabei ist es nicht erforderlich, daß dern

Gläubiger die l'lahrung der Verjährungsfrist unmög1ich gemacht worden ist. Es

genügt vie'lmehr bereits ein Verhalten, das be'i dem G'läub'iger das Vertrauen
wecken konnte und geweck+- hat, daß der Schuldner den Anspruch nur mjt
materiellen Einwendungen bekämpfen werde (BGH Urteil vom 5.3.1981 - IVa

zR 196/80 - NJh 1981, 2243 = MDR 1981,137 = versR 1981, 47i m.w.N.). Diese
Voraussetzungen 1 iegen hier vor (Wira angeführt).

Das angefochtene Urteil muß daher aufgehoben und der Rechtsstrejt zur
sachlichen Pri,ifung des ge'ltend gemachten Anspruchs an das Berufungsger.icht
zurückvervi esen werden.

Anmerkunq:

Zur Verjährung von Schadenersatzansprijchen gegen Steuerberater gemäß $ 6g

StBerG vg1. Hanseatisches OLG vom 26.9.1980,1 u 55/90; LG Bonn vom

15.2.1979, 8 0 285/78; Gerling lnformationen 6/80 (Sanrmelausgabe '1981 , S.10);
Gräfe, Tur Entstehung von Schadenersatzansprüchen gegen Steuerberater,
Betriebsberater 1980, S. ,rUU t. 
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8 / 82 Neue Entscheidung des Bundesqerichtshofs

L

- Be'l.ehrungspf]icht des steuerberaters über begangene Feh'ler
und über Verjährungsfrist

- Entstehung des schadens bei vorräufiger steuerveranlagung
und späterer Berichtigung im Rahmen äer Außenprüfung

(urteil vom 2a.1.1982, Iva ZR 314/80, OLG Hamburg, LG Hamburg)

Zum Sachverhalt: Der Kl äger ist tei'ls als allein.iger, tejls als Mehrheits-
gese'llschafter an mehreren Unternehmen beteiligt, die den sogenannten S.-
Konzern bilden. Der Beklagte war ständig als tlirtschafts- und Steuerberater
für die E'inzelgesellschaften des Konzerns tätig; er erledigte auch die steuer-
'l i chen Angel egenhe'i ten des K'l ägers und sei ner Ehef rau .

Mit der vorliegenden Klage macht der Kläger te'i'ls aus e'igenem Recht, teils
aufgrund e'iner Abtretung seiner Ehefrau den Schaden geltend, den die Ehe'leute
S- durch Fehler des Beklagten bei der Abgabe von Steuererk'lärungen erlitten
haben.

In die Steuererklärung für das Jahr 1968 setzte der K1äger als Einkünfte die
Ausschüttungen einer der Konzerngesellschaften, der F'irma E., in Höhe von
28.000,-- DM ein. Diese Ausschüttung war bereits als Beteiligungsertrag in das
Betriebsergebn'is der Finna H.tlilhe'lm S. (ntleininhaber: der Kläger) eingegan-
gen, das der Bek'lagte ebenfa'l'ls ungekürzt in die Einkonmensteuererk'lärung
iibernahm. Das Finanzamt erkannte den Fehler nicht und setzte die Steuer ent-
sprechend der Einkommensteuererk'lärung vor'läufig fest. Für das Jahr 196g
führte das noch nicht zu steuerlichen Nachtei'len, da die vom Bek'lagten

33



C

deklarierten Einkünfte mit Verlusten verrechnet werden konnten. Bei der Steuer-
erklärung für das Jahr 1969 konnten die Eheleute S. jedoch wegen des dem

Beklagten unter'laufenen Fehlers nur ejnen geringeren Verlustvortrag geltend
machen, als er sich bei richtiger Abgabe der Steuererk'lärung ergeben hätte.
Dadurch entstand für den K'läger und seine Ehefrau eine Steuermehrbelastung von
15.285,20 DM. Dieser Betrag wurde am ,l0,7.jg71 bezahlt.

Bei der Anfertigung der Steuererklärung für das Jahr 1973 setzte der Beklagte
unter den Einkünften aus Gewerbebetrieb einen Gewinnanteil aus der Firma
l.Jilhelm S. mjt 1.690.539,-- DM und Ejnkünfte aus der Firma Agrarproduktion
und Vermögensver$/altung H, l.lilhelm S. in Höhe von 915.?43,50 DM ein. Er über-
sah dabej, daß in dem Betriebsergebnis der'letztgenannten Firma der Gewinnan-
teil aus der Firma H. Wilhelm S. in Höhe von 1.690.539,-- DM berejts berijck-
sichtigt war. Auch d'iesen Fehler erkannte das Finanzamt nicht. Die Einkommen-
steuer für das Jahr 1970 wurde infolgedessen auf einen Betrag festgesetzt, der
die tatsächlich geschuldete Steuer um 900.491,79 DM überstieg. Die Steuer
wurde arn 1.9.1973 bezahlt.

Die in den Steuererklärungen enthaltenen Fehler wurden bei einer Betriebsprij-
fung im Jahre 1977 von den Prüfern entdeckt. Der Beklagte beantragte mit
Schriftsatz von 22.9.1977 beim Finanzamt die Berichtigung der Einkommensteuer-
bescheide. Das Finanzamt gab dem Antrag statt. Die Oberzahlung wurde am

1 1 .1 .1 979 verrechnet.

Der Kläger behauptet, ihm seien durch die später zurückerstatteten Zahlungen
an das Finanzamt Zinsbe'lastungen entstanden und Gewjnne entgangen, wodurch ihm
insgesamt ein Schaden von 453.218,48 DM entstanden sei. Einen Teilbetrag von
161.054,30 Dt',l hat der Kläger an die Firma H. tlilhe'lm S. abgetreten. Diese hat
ihn gegen den Beklagten in dem Rechtsstreit 1 O 530/71 des LG Hamburg geltend
gemacht; die Klage ist wegen Verjährung abgewiesen worden. Den Restbetrag von
347.610,55 DM verlangt der Kläger im vor'liegenden Rechtsstreit.
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Der Beklagte macht dem K]äger zum Vorwurf , er - der K1äger - habe'or. U.,.,-
ligungsverhältnisse in seinen Konzernen so vemicke]t gestaltet, daß sich
sel bst ein l,lirtschaftspri.jfer darin nicht mehr habe zurechtf inden können. Im

übrigen erhebt der Beklagte die Einrede der Verjährung.

Das Landgenicht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des K1ägers als unbegründet zurückge-
vriesen. Mit der Revision verfo'lgt der K1äger seinen Klageanspruch vrejter.

Aus den Gründen: Das Berufun gsgericht hält die Klageforderung für verjährt.
Diese Auffassung ist zwar grundsätzl'ich zutreffend, das Berufungsgericht hat
jedoch be'i sei ner Entschei dung ni cht al 1 e maßgebl 'i chen Ges i chtspunkte beachtet .

1. Die Verjährung aus $ 68 StBerG beginnt m'it der Entstehung des Anspruchs;
eine Kenntnis des Berechtigten von den anspruchsbegründenden Tatsachen ist
n'icht erforderlich. Dies ist in der Rechtsprechung anerkannt (BGHZ 73,363,
365; BGH urte'il vom 18.6.1979 - vil zR 157/78 - NJl.l 1g7g, zz11; vgt. auch

Unteil vom 10.4.1968 - V ZR 13/65 - liJl.,l 1968, 1381, dort auch wejtere Nach-

weise). Der Senat hält an dieser Auffassung trotz der in letzter Zeit im

Schrifttum geübten Kritik (van Venrooy DB 1981,2364) fest. Es läßt sich zwar
nicht leugnen, daß die Frist des $ 68 StBeiG unter Berijcksichtigung der Belan-
ge des geschädigten llandanten zu kurz ist (so van Venrooy aaO; ähnlich fijr
5 51 BRAO der VI. Zivilsenat des BGH im Urteil vom 20.5.1975 - VI ZR 138/74 -
NJ}.l 1975, 1655). Der Gesetzgeber wollte jedoch - wie sich aus dem !,lort'laut
der Vorschrjft ergibt und durch die Entstehungsgeschichte bestät'igt wird - den
Beginn der Verjährung n'icht an die Kenntnis des Mandanten von den anspruchs-
begrijndenden Umständen knüpfen. 0b er dabei die Interessen des steuerlichen
Beratei^s gegenüben den Interessen des Mandanten ljberbewertet hat, ist unerheb-
lich. Das Gericht muß dje Interessenabwägung des Gesetzgebers hinnehmen, sowe.it
sie sich innerhalb des verfassungsrechtlich Zu'lässigen hält.
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Auch d'ie Abweichung des l^lortlauts des $ 68 StBerG von dem des $ 5l BRAO kann

kejne abwe'ichende Beurtei'lung rechtfer tigen. Eine besondere Verjährungsvor-
schrift fÜr Schadenersatzansprüche gegen steuerliche Berater wurde erstmals
durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes vom 1 1.B.1glz
(BGBI I 1401) als $ eg a in das Steuerberatungsgesetz eingefügt. Die Bestim-
mung geht auf den von den Abgeordneten von Bockelberg,Ott und Genossen e.inge-
brachten Entwurf eines Gesetzes über eine Berufsordnung der Hirtschaftsprüfer/
Steuerberater (BT-Drucks.VI/1617) zurück; 5 St d'ieses Entwurfs stjmmte wört-
lich mit $ St BRA0 ljberein. Er wurde im Rahmen der Ausschußberatungen in den

Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes (gf-
Drucks. vl/1424 a1s S 29 a) übernommen. In der Ausschußsitzung vom 4.,l1.1971
(Prot. Nr. 44, S. 9 f.) regte der Vertreter des Bundesfinanzministeriums an,
d je l'lorte "spätestens jedoch jn drej Jahren nach der Beendigung des Auftrags',
zu streichen, der Mandant müsse auch'im Fal'le späterer Betriebsprüfungen noch

Ersatzansprüche stellen können. Dem schloB sich der Fjnanzausschuß und später
auch das Plenum des Bundestages an. Van Venrooy (aaO., S. 2368) bemerkt mjt
Recht, daß die Anderung nicht folgerichtig brar: Dje Stre'ichung der zwejten
Alternat'ive des Entwurfs konnte l4andanten bei Schäden, die durch ejne nach

Jahren vorgenommene Betnjebsprüfung aufgedeckt wurden, nicht helfen, wenn int

Zeitpunkt der Betriebsprüfung die Verjährungsfrist aus der ersten Alternative
bereits abgelaufen war. Die hierin liegende Inkonsequenz ist jedoch dadurch
beseitigt worden, daB die Rechtsprechung angenommen hat, der Schadenersatzan-
spruch des Mandanten entstehe, wenn ein Feh'ler des Steuerberaters zu einem
ungünstigen Ergebnis der Außenprüfung geführt hat, mit der Schlußbesprechung.

2. Mit Recht ninrnt das Berufungsgericht an, daß im vorliegenden Fall der
Anspruch spätestens im Jahre 1973 entstanden ist.

a) Der BGH hat zwar mehrfach ausgesprochen, daß der Schadenersatzanspruch
wegen Fehler des Steuerbt'raters, d'ie bei einer Außen-(Betriebs-)prüfung auf-

L
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gedeckt werden, erst mit der im Rahrnen der Prüfung abgehaltenen Schlußbespre-

chung entstehen. Erst mit diesem Zeitpunkt beginne daher auch die Verjährungs-
frist zu laufen (BGHZ 73, 363; BGH urte'il vom 18.6.1979 - vil zR 257/tB -
NJl{ 1979, 2211). In den dama'ls entschiedenen Fäl]en hatten die Fehler der
steuerlichen Berater bei der urspri.Jnglichen Festsetzung der Steuer zu keinen

Nachteilen für den Steuerpflicht'igen - möglicherweise sogar zu Vorteilen -
geführt. 0b eine etwaige Außenprüfung zur Nacherhebung von Steuern führen
würde, war noch vö'lfig offen. Ein folgenlos gebliebener Fehler des steuerli-
chen Beraters begrijndet aber ebensowenig einen Schadenersatzanspruch wie die
bloße Fiö91ichke'it, daß e'inmal aus Fehlern ein Schaden entstehen kann. Hier
war es aber anders: Infolge der fehlerhaften Steuererk'lärung war bereits bei
der vorläufigen Festsetzung der Einkommensteuer eine vermeidbare steuerliche
Mehrbelastung entstanden; die Außenprüfung hat nicht etwa den Schaden herbe'i-
qefüh rt , sondern ihn teilweise wjeder bese'itiqt.

b) Die Revision me'int demgegenüber: Aufgrund der Bestandskraft der ergan-
genen Steuerbesche'ide habe zunächst einmal die Höhe der vom K1äger und der
Zedent'in zu zahlenden Steuerschuld festgestanden; dies sei auch von den ordent-
lichen Gerichten zu respektieren gewesen. Sie hätten daher davon ausgehen

müssen, daß die vom Finanzamt festgesetzte Steuer vom K1äger und seiner Ehe-

frau tatsächlich geschuldet wurde. Infolgedessen hätte, solange der Steuerbe-
sche'id nicht aufgehoben war, eine Schadenersatzklage gegen den Beklagten nicht
mit Auss'icht auf Erfolg erhoben werden können. Diese Ansicht ist unzutreffend.
lrläre sie richtig, so könnte der Mandant in allen Fä11en, in denen ein Fehler
des steuer'l ichen Beraters zu einer der objektiven Rechtslage nicht entspre-
chenden - aber aus formellen Gründen nicht mehr zu beseitigenden - Steuerfest-
setzung geführt hat, keine Schadenersatzansprüche ste]len (vgl. dazu BGHZ 72,
zss).

3. a) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht beachtet, daß der Anspruch des

Klägers und seiner Ehefrau so]ange immer wieder neu entstand, a1s noch eine

t'
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Berichtigung des ergangenen fa'lschen Steuerbescheids mög'l'ich war. W j rd einem

Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten der Auftrag zur Anfertigung einer
Einkomnensteuererklärung erteilt, so gehört es in der Regel auch zu seinen
Aufgaben, die ergehenden Steuerbescheide zu prüfen und bei etwaigen Fehlern
eine Anderung oder Berichtigung herbeizufljhren. Daß die Parteien den vertrag-
lichen H'irkungskreis des Beklagten enger gezogen hätten, ist nicht behauptet
worden; es ist auch angesichts der Tatsache, daß dem Bek'lagten die Erledigung
aller steuerlichen Ange'legenheiten des S.-Konzerns übertragen war, unwahr-
scheinlich. Eine Berichtigung der Veranlagung war auf jeden Fa11 deshalb zu-
lässig, weil die Einkommensteuer nach 5 100 Abs. 2 A0 a.F. nur vorläufig fest-
gesetzt worden war.

b) Unter d'iesem Gesichts punkt könnte der Kläger a'llerdi ngs höchstens
Ersatz des Schadens (Zinsverlust entqan qener Gewinn) beqehren , der innerhalb
eines Zeitraums von drei Jahren vor Klaqeerhebun entstanden 'ist. Der Bekl agte
wäre jedoch n'icht nur verpflichtet gewesen, eine Anderung oder Berichtigung
des Steuerbescheids herbeizuführen, er hätte den Kläqer (und dessen Ehefrau
auch darauf hinweisen müssen, daß der sich aus seiner Pflichtverletzun g erge-

t bende Schadenersatzans pruch 'in nerhalb von drei Jahren verjährt. Eine solche
Belehrungspflicht wind zwar vielfach ge'leugnet, jedoch zu Unrecht.

$ 29 a des StBerG vom 11.8.1972 (BGBI I 1401 ), der mit unverändertem l,tortlaut
als $ 68 in die heutige Fassung des Gesetzes übernommen worden ist, ist bewuSt

dem 5 5'l BRA0 nachgebildet. t{'ie bereits ausgeführt, geht die Vorschrift zurück
auf den Antrag der Abgeordneten von Bocke'lberg,Ott und Genossen (BT-Drucks.

UI/1617), deren 5 51 wörtlich mit 5 St BRAO übereinstimmt. Die 91e'iche Fassung
hatte $ 29 a der Anderungsvorschläge der SPD-Fraktion zum Zweiten Gesetz zur
Anderung des Steuerberatungsgesetzes (Anlage 7 zum Kurzprotokoll der 42. Sit-
zung des Finanzausschusses am 14.10.1971).0bwoh'l im Laufe der Beratung die
bereits eruähnte Anderung zu unsten des Mandanten vorgenommen uJar, wurde im

Bericht des Finanzausschusses (BT-Drucks. VI/3456) zu Nr. 10 e des Entwurfs
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ausgefijhrt, die bislang 30iährige Verjährungsfrist für Ansprüche aus Auftrags-
verhältnissen werde "in Anlehnung an 5 5'l BRAO" auf drei Jahre verkürzt. Bei
der abschließenden Beratung des Gesetzes ist man auf djesen punkt n.icht mehr
zurückgekommen. Gesetzgeberisches Motiv war demnach der l,lunsch, dje Verjährung
von Schadenersatzansprüchen aus Steuerberatungsverträgen der für Anwä'lte gel-
tenden Regelung anzupassen. Dieses Bestreben war verständlich, we.il ja die
berufliche Tätjgke'it der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten ebenso wie
die der Rechtsanwä'lte in der Rechtsberatung und der Besorgung von Rechtsange-
legenhe'iten - al'lerdings auf einem beschränkten Gebiet - besteht. Der t^J.ille
des Gesetzgebers ging also dahin, die steuerberatenden Berufe hins.ichtlich der
Verjährungsfrage den Rechtsanwälten g'leichzustellen, wobei led.igl ich wegen
den Besonderhe'iten des Steuerverfahrens (Betriebsprüfun9) eine Klage auch noch
nach Ablauf von drei Jahren sejt Beendigung des Auftrags mög1ich sein sol'lte.
Keineswegs war beabsichtigt, die Steuerberater und Steuerbevollmächtigten in
der verjährungsf rage besserzuste'l I en a'rs Rechtsanwäl te.

Daß ein Rechtsanwalt verpflicntet ist ,seinen Mandanten nicht nur auf den von
'i hm beqa n genen Fehler, sondern auch auf die fiir den Schadenersatz el tende

\
Ver ährun sfri st hi nzuwe'isen, war jedoch im Jahre 1972 bereits se.it langem in
der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt (RGZ 158, 130; RG DR 1940,453;
BGH urteil vom 11.7.1967 - vt zR 41/66 - versR 1967,979; vom 19.5.1970 - vl
zP' ?7/69 - versR 1970, 815, 818; pa]andt/Danckelmann BGB 30. Aufl . S tge
Anm. 2; Erman/Hefermehl, BGB 5. Aufl. $ tgg nan. 10; carl Jt.l 1938,2968;
Brandner AnwBl '1969, 384). An dieser Auffassung haben Rechtsprechung und
Schrifttum auch bis heute festgeha'lten (vg1 . etwa BGH Urte.il vom 20.5.1975 -
vI 7R 138/74 - NJlrl 1975, 1655; ferner vom 1.2.1977 - \/l zR 4l/ls - und vom
8.3.1977 - vI zR 142/75 - versR 1977,617:1977,622,624; Johannsen in RGRK

BGB 12. Aufl.5 t98 Rdn. 15). Es liegt deshalb nahe, auch für dje Angehörigen
der steuerbenatenden Berufe die gleiche verpflichtung anzunehmen.

DemgegenÜber kann nicht ge'ltend gemacht werden, die Annahme einer Be'lehrungs-
pflicht des Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten würde "die aus woh'ler-
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wogenen Gründen erlassene Verjährungsfrist des $ 68 StBerG aushöhlen" (so

Graefe/Suhr, Die Haftung des Steuerberaters 1978, S.11,l). tläre dies richtig,
so mijßte man auch der Rechtsprechung den Vonrlurf machen, sie höhle durch die
Annahme einer Be'lehrungspflicht des Rechtsanwalts die Vorschrift des $ 51

BRAO aus. Diesen Vonvurf wollen selbst Graefe/Suhr nicht erheben. Der Gesetz-

geber wollte aber, wie oben ausgeführt, dje Verjährung der Schadenersatzan-

sprl.lche gegen die Angehörigen der steuerberatenden Berufe keineswegs strenger
gestalten, als dies durch $ 51 BRAO für die Ansprüche gegen d'ie Rechtsanwälte
geschehen war.

Ebensowenig läßt sich eine Anwendung der von der Rechtsprechung in Anwalts-
sachen aufgestellten Grundsätze mit der Begründung verneinen, das Berufsbild
des Steuerberaters sei wesentlich anders geartet als das des Rechtsanwalts
(so OLG Stuttgart Stb 1977,263). Vielmehr stimmen gerade das Berufsbild des

Rechtsanwalts einerse'its und das des Steuerberaters und Steuerbevollmächt'igten

andererseits weitgehend überein. Die Aufgabe beider Berufsgruppen besteht in
der rechtlichen Beratung und 'in der Erledigung von Rechtsangelegenheiten fijr
ihre Mandanten. Fijr die steuerberatenden Berufe ist das Dauermandat typisch,
d.h. d'ie Betrauung nrit der Erledigung aller anfallenden steuerl'ichen Ange)e-
genhe'i ten des hlandanten , vi e'l f ach auch mi t der Führung der Buchhal tung .

Steuerberater und Steuerbevol'lmächtigte stehen daher zu ihren Mandanten häufig
in einem engen vertrauensverhältnis. Die enge persönliche Bindung zwi schen

Berater und l4andant verstärkt die vertraqliche Treuepflicht und dam'it auch d'ie

t-

daraus entsprinqenden Auskunfts- und Bel ehrunqspfl j chten.

Der steuerliche Berater verstößt durch die Belehrung seines Mandanten über

bestehende Schadenansprüche gegen sich selbst nicht gegen $ 1 des Rechtsbera-

tungsgesetzes. D'iese Gesetzesvorschrift verb'iete den Angehörigen der steuerbe-
ratenden Berufe njcht eine rechtsberatende und rechtsbesorgende Tätigkeit
schlechthin, sondern ledig'lich eine Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten,
soweit diese nicht jn den in 5 1 StBerG umschriebenen Aufgabenbereich fallen;
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das Rechtsverhältnis zwischen dem steuerl'ichen Berater und seinen Mandanten

'ist aber fljr jenen keine fremde Rechtsangelegenheit. Die Rechtsordnung sieht
'in einer Reihe von Fällen vor, daB der eine Vertragspartner den anderen über

sejne Rechte aus dem Vertragsverhältnis belehren muß, so z.B. in 5 t2 Abs.3
VVG, in 5 564 a Abs. 2 BGB, in $ 1 b Abs. 2 Satz 2 AbzG und in 5 6 der AVB

für d'ie Lebensvers'icherung (Musterbedingungen fi.ir die Großlebensversicherung).

Sch'ließl'ich kann auch nicht geltend gemacht werden, dem Steuerberater werde

nur ein Mandat zur Bearbe'itung steuerrecht'licher Fragen, nicht aber zur l^lahr-

nehmung anderer rechtlicher Interessen seines Mandanten erteilt. Auch ejn
Rechtsanwalt'ist in der Regel nicht mit der Erledigung aller Rechtsangelegen-

heiten sejnes Mandanten betraut. E'in Mandat zur Prüfung und Geltendmachung

von Schadenersatzansprüchen gegen sich selbst kann ihm schon aus Rechtsgrün-

den n'icht übertragen werden. Nur in Ausnahmefällen umfaßt die im Anwaltsver-

trag versprochene Le'istung auch dje Prüfung der Frage, inw'ieweit der Anwalt

selbst dern Handanten schadenersatzpflichtig ist. Das war z.B. dann der Fall,
wenn der Anwalt mit der Geltendmachung eines auf $ 839 a.F. BGB gestijtzten
Anspruchs wegen fahrlässiger Amtspf'l ichtverletzung beauftragt war. Nach

Abs. 1 Satz 2 dieser Gesetzesvorschrift konnte die öffentl'iche Hand nicht in
Anspruch genommen werden, wenn der Geschädigte auf andere tie'ise Ersatz zu

er'langen vermochte. Der Anwalt hatte daher bej der Prüfung der Klageaussich-

ten sein Augenmerk auch darauf zu richten, ob die Amtshaftungsklage etwa des-

ha]b unbegründet wan, weil er - der Anwalt - dem l'landanten zum Ersatz des

entstandenen Schadens verpflichtet war. Ein solcher Fal'l lag der. Entscheidung

RGZ'158, 130 zugrunde (v91. dazu Brandner Anwaltsbl. 1969,384). Eine a11ge-

meine Belehrungspff icht des Rechtsanwa'lts kann aus diesem Gesichtspunkt njcht
abgeleitet werden; sie läBt sich vielmehr allein aus der beim Anwaltsvertrag
bestehenden Interessenlage rechtfertigen. Der Anwalt ist in der Regel seinen

Mandanten an Rechtskenntnissen weit überlegen; gerade das Gefühl der eigenen

Rechtsunkenntnis ist es ja, das die meisten Parteien zur Inanspruchnahme

e'ines Anwa'lts veran'laßt. Diese Rechtsunkenntnis hindert aber den Mandanten
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auch daran, Feh'ler des Rechtsanwa'lts alsbald zu erkennen und ohne fremde
Hilfe die zur Wahrnehmung der eigenen Rechte erforder'lichen Maßnahmen zu

treffen. D'ie Einführung einer kurzen Verjährungsfrist, deren Lauf berejts
mit der Entstehung des Anspruchs und njcht erst - wie z.B. nach g B5Z BGB -
mit der Kenntnis des Anspruchsberechtigten beginnt, stel'lt daher den Mandan-

ten , der keine recht'l i che Bel ehrung erhä'lt, tei'lwei se rechtl os . Er könnte
sich gegen die hieraus entspringenden Gefahren nur dadurch sichern, daß er
einen anderen Rechtskundigen mit der Obenvachung seines Rechtsanwalts beauf-
tragt. Ein solches Vorgehen wäre aus vie'lerlei Gründen untunlich und insbeson-
dere mit dem Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Mandanten und seinem
Anwalt bestehen soll, unvereinba:. Dennoch hat es der Gesetzgeber für richtig
gehalten, dem Hunsch der Anwaltschaft auf Abki.jrzung der Verjährungsfrist in
einer fÜr den Mandanten sehr^ einschneidenden tleise Rechnung zu tragen. Er
wollte den Anwalt davor schützen, daB die Folgen berufstypischer Ris.iken ihn
auf unabsehbare Ze'it hinaus in nicht überschaubarer l,leise wirtschaftlich
bedrohen. Mjt rechtsstaatlichen Grundsätzen läSt sich eine so'lche gesetzl jche

Regelung nur dann vereinbaren, wenn man zum Ausgleich strenge Anforderungen
an die Pflicht des Rechtsanwalts stellt, den Mandanten auch über die gegen

i hn, den Anwal t, se'lbst geri chteten Anspri.iche aufzukl ären und gegebenenfal I s

auch deren Verjährung vorzubeugen (BGH Urte'il vom 20.5.1975 - VI ZR 138/74 -
NJw 1975,1655, 1656 rechts unten). Die Notwendigkeit einer solchen Belehrung
wird von der Anwaltschaft nicht bezweifelt (vgl. Brandner aaO). Sie steht
auch mit dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel nicht im !^liderspruch; dieser
wollte lediglich verhindern, daß Anwälte auf lange Zeit hinaus mit ungeklär-
ten Haftpflichtansprüchen belastet werden. Keineswegs wollte er ihnen ein Mjt-
tel an die Hand geben, mit dem sie materiell begründete Schadenersatzansprüche
aus rein formellen Gründen zu Fall bringen könnten. Bei den Angehörigen der
steuerberatenden Berufe ist die Interessenlage die gleiche. Die hier darge-
'legten Erwägungen treffen daher auch für das Verhältnis zwischen dem steuer-
'lichen Berater und seinem Mandanten zu, zumal g 68 StBerG dem g 51 BRAO bewuBt
nachgebildet worden ist.

I'
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c ) Der steuerl i che Berater, der schuldhaft die Pflicht zur Be'l ehrung des

Mandanten über einen von ihm - dem Berater - beqanqenen Feh'ler und über die
Verjährunq des daraus ents pri nqe nden (primären) Schadenersatzanspruchs ver-
'letzt, macht si ch erneut schadenersatzpf I icht'iq . Er hat daher nach 5 249 BGB

den Mandanten so zu ste'llen, wie er stehen würde, wenn er richtig belehrt
worden wäre. Da in diesem Fall nach dem normalen Gang der Dinge d'ie Verjäh-
rungsfrist nicht versäumt worden'wäre, geht der (sekundäre) Schadenersatzan-
spruch des Mandanten dahin, daß se'in Berater gegenüber dem primären Schaden-
ersatzanspruch die Einrede der Verjährung nicht erhebt. Sowe'it dies dennoch
geschieht, kann der sekundäre Schadenersatzanspruch der Einrede der Verjäh-
rung a1s Gegene'inwand (Rep'lik) entgegengesetzt werden.

0b der Beklaqte bei dem damali q en Meinunq sstand in Rechtsprechunq und Schrift-
tum erkennen konnte, daß en dem Kläqer e'r ne Belehrunq über den Beqinn und die
Dauer der Verjährunqsfrist sch u ldete und ob aus diesem Grunde die Ver'letzunq

t

di eser Verpf 'l i chtung schul dhaft war , braucht jetzt noch nicht abschließend
entschieden zu werden. Der K1äger hat seinen primären Schadenersatzanspruch
verjähren lassen, wei'l er n'icht wußte, daß der Beklagte eine unrichtige Steu-
ererklär^ung abgegeben und ihm dadurch Schaden zugefi.igt hatte. hläre er hier-
iiber rechtzeit'ig unterrichtet worden, so hätte er d'ie Klage möglicherweise
auch dann fristgerecht erhoben, wenn ihm vom Bek'lagten keine Belehrung über
die Verjährungsfrist erteilt worden wäne. Der Tatrichter wjrd diese Frage nach

$ ZAZ 7P0 zu beurtejlen haben. In diesem Zusammenhang kann es von Bedeutung
sein, da3 die Klage im VorprozeB bereits 9 l/2 Monate nach der Aufdeckung des
Fehlers eingereicht wurde.

Erkennbar war für den Bek'laqten auf .i eden Fal'l , daß er den Kläqer unterrichten
0uBte, wenn er e'inen Fehler in der von ihm abgegebenen Steuererk'lärung ent-
deckte. und aus diesem Grunde eine Berichtigung des Steuerbescheides beantragte.
Einem Steuerberater muß - ebenso wie einem Anwalt - bekannt sein, daß er sei-
nem Mandanten nach den 55 666, 675 BGB die erforderlichen Nachrichten geben

muß.
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d) Entscheidend ist demnach'in erster Linie, ob der Beklagte später Anlaß

hatte, d'ie von ihm verfaßte Steuererk1ärung und den darauf ergangenen Steuer-
bescheid zu überprüfen. M'it Sicherheit bestand ein solcher Anlaß, als der

Steuerbescheid vom Finanzamt zurückkam. Tatsächlich hat der Beklagte auch die
ergangenen Bescheide geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen, dabe'i

a'll erdi ngs den Feh'ler nicht bemerkt. Auch konnte die Erstel I ung der Einkonmen-

steuererklärung fijr die fo'lgenden Jahre möglichenveise Veranlassung geben, auf
die vorausgegangenen Steuererk'lärungen zurückzugreifen und sie einer Durchsicht
zu unterzjehen. Die Parteien erha'lten durch die Zurückvenveisung Gelegenheit,
diese Frage zu erörtern und ihr Vor.bringen insowe'it zu ergänzen.

(
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Juni 1982

9 I 82 Hinweise zur Berufshaftpflichtversicherung

- l.lelche Ansprüche bestehen gegen den Versjcherer?

- Verjährung der Ansprüche der Steuerberater und
l.lirtschaftsprüfer gegen ihren Versicherer

)

t'"

Gesetzl iche Reqel un9, 5 12 VVG:

I. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren, bei

der Lebensversicherung in 5 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem SchluB

des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.

II. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versjcherer angemeldet

worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schrjftl'ichen Entschei-
dung des Versicherers gehemmt.

l.lelche Ansprüche bestehen gegen den Berufshaft pfl ichtversicherer?

Die Leistungspflicht des Versicherers umfaßt:

1. die Prüfung der Haftpflichtfrage,

2. die Abwehr unberechtigter Ansprüche (Rechtsschutzanspruch),

3. den Ersatz der Entschädi9ung, welche der Versicherungsnehmer (ytl) auf-
grund eines von dem Versicherer abgegebenen oder genehmigten Anerkennt-
nisses, eines von ihm abgeschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder
einer richterlichen Entscheidung zu zahlen hat (vgl.5 t I i.V. S 3 II
1 AVB).
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l,lann kann die Le'istunq aus dem Versicherun qsvertraq verlangt werden?

\

I'lann beqinnt der Lauf der VerJ ährunqsfrj st?

Da sich der Anspruch des Steuerberaters und des l,lirtschaftsprüfers nicht nur

auf die Freistellung von beqründeten Haftpflichtans prüchen , sondern ebenso

auf den Schutz vor unbeqründeten Ans prüchen Dritter ( Rechtsschutzanspruch )

bezieht, kann er die Leistung des Versicherungsschutzes verlangen, sobald
gegen ihn Haftpflichtansprüche erhoben werden. Dieser Zeitpunkt ist für den

Verjährungsbeginn gem. 5 t2 I VVG von Bedeutung. Denn mjt dem Schluß des

Jahres der erstma'ligen Ansprucherhebung beginnt die zweijährige Verjährungs-
frist für alle Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag.

Für die Entstehung des vers'icherungsvertraglichen Rechtsschutzanspruchs ist
es erforder'lich, daß gegen den t,lirtschaftsprüfer oder den Steuerberater ein
Anspruch geltend gemacht wird, der mit einem unter den schutzbereich des

Vers i cherun gsvertrages fallenden Rechtsverh ältnis begründet wird. Hierbei
ist es ohne Bedeutung, daß der Anspruch daneben eventuell auch aus anderen,
nicht versicherten Rechtsgrl.lnden hergeleitet wird (BGH VersR 1957, S. 213;
Bruck-itlöller $5 149 ff. Anm. B 58; Feist Anm. zu OLG Celle versR 78, S. 27;
OLG Koblenz VersR 79, S.830).

Es kommt für die Entstehung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag aber
nicht darauf an, ob der Anspruchsteller seine Forderun gen mit Aussicht auf
Erfolq qeltend macht. Denn ein Ziel des Versicherungsvertrages ist gerade

auch die Abwehr unbegründeter Forderungen (OLG Düsseldorf VersR 1981, S. 1073).

Ebenso wenig ist es notwendig, daß der geltend gemachte Schadenersatzanspruch
dem Versicherer anqezeiqt wjrd. Andernfa'l'ls hätte der Versicherungsnehmer d'ie

I'löglichkeit, die Verjährung auf die Dauer von 30 Jahren zu verhindern, indem

{
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er den geltend gemachten Anspruch 0., v..r-lcherer nicht meldet (OLG Schleswig

VersR 1968, S. 833 mit der Anm. Groth).

Empfeh'lung:

Sie sollten jeden auch nur mündlich Ihnen oder Ihrem Mitarbeiter gegenüber

erhobenen Schadenersatzanspruch Ihrem Versicherer melden. Sie vermeiden

dadurch eine Gefährdung Ihres Versicherungsschutzes und erhalten eine ausge-

wogene Stellungnahme zu den Risiken des Haftpflichtanspruchs.

lt )
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Jul i 1982

10 82 Neue Rechtsprechung und Literatur aus der Praxis

des Steuerberaters und I'lirtschaftsprüfers

\

a) Haftunq des Verqleichsverwalters weqen unterbliebener Zahlunq von

Hejzölrechnungen vor Eröffnung des AnschluBkonkursverfahrens

- (Ole Celle vom 6.8.1981 - Az 16 U 20.|/80)

Lei tsätze:

Bestel lt ein Vergleichsschuldner notwendiges Heizö1 für sejne zur

Vergle'ichsmasse gehörenden Mjetshäuser und werden die eingehenden

Ulrechnungen vom Verglejchsverualter ohne weiteres bezahlt, dann

kann der Lieferant für die in der Folgezeit vom Vergleichsschuldner
eigenmächtig bestel'lten weiteren Lieferungen von einer konkludenten

Zustinrnung des Vergleichsvenvalters ausgehen.

Bleiben Rechnungsbeträge aus den Fo'lgelieferungen wegen der Eröff-
nung des AnschluBkonkurses unbezahlt, so haftet der Verwa'lter jeden-

falls für die Erstattung derjenigen Beträge persönlich, die er bei

ordnungsgemäßer Organisation des Zahlungsverkehrs noch vor Konkurs-

eröffnung hätte begieichen können.

2
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c) Kein Zurückbeha'ltungsrecht des Steuerberaters gegqqübel qe!] l(q!!ul!ver-
walter an den fiJr den späteren Gemeinschuldner zum Zwecke seiner Buch-

L

ha1 tung erstel lten Computerl isten

- (Ole Stuttgart vom 1.12.1981 - Az 12 U 147/81) -

Le i tsätze :

Das Vertragsverhä1tnis, aufgrund dessen e'in Steuerberater die Buch-

führungsangelegenheiten für einen Dritten wahrnimmt, ist als ent-

geltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag mit vorwiegend dienstvertrag-

I ichen EJementen anzusehen.

Endet der Geschäftsbesorgungsvertrag vor oder mit Eröffnung des

Konkurses über das Vermögen des Auftraggebers, so steht dem Steuerbe-

rater an den von ihm zum Zwecke der Buchhaltung erstellten Computer-

listen auch dann kein Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Konkursver-

walter zu, wenn er se'inerseits noch Anspruch auf die verejnbarte Ver-

gijtung hat.

d) Belehrungspflicht des Steuerberaters über Fehler in se'inen Arbeiten und

die Verjährungsvorschriften von Schadenersatzansprüchen

Auswirkungen und zukünftige Prob'leme aufgrund der neuen BGH-Recht-

sprechung - abgedruckt in Gerling Informationen 6/82, 7/82 und

8/82 -

Gräfe, in ZIP (Zeitschrift für t'lirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis)

1982, S. 455 ff.

I

2

t
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Dies gilt unabhängig davon, ob der Lieferant im anschlieBenden
Konkurs mit einer nennenswerten Konkursquote rechnen kann. Der
Ersatzanspruch des Lieferanten ist jedoch insoweit beschränkt, a'ls
der verg'leichsverwalter in ana'loger Anwendung von $ 255 BGB Zug um

Zug gegen Abtretung der Ansprüche, die der Lieferant gegen die
Konkursmasse hat, zum schadenersatz verpflichtet ist.

b) Haftu ng des Konkursverwalters wegen unterl assener Abs icherung des Firmen-

3

\
t

2

qe'ländes des Gemei ns chu I dners

- (fe Duisburg vom 24.11.1981 Az 15 O 69/91 rechtskräftjg) -

Lei tsätze:

Der Konkursverwa'lter handelt nicht pflichtwidrig, zumindest aber
nicht schuldhaft, wenn er aus den geringen ihm zur verfügung stehen-
den Mitte'ln kein Geld für die sicherung von l,larenvorräten abzweigt,
die Dritten gehören, welche aber weder am Konkursverfahren noch an
dessen Kosten beteiligt sind.

Es ist die erste Pflicht des Konkursverwalters, dafljr zu sorgen, daB

die Masse in ihrem Hert erhalten bleibt. zu dieser Masse gehören
nicht l'laren, die mit Sicherungsrechten Dritter belastet und daher als
verwertungsobjekte für die Konkursmasse nicht in Betracht kommen.

Anmerkung:

vgl. zur Haftung des Konkursverualters: Gerling Informationen l/gt und

4/81, Sammelausgabe Dezember ,l981, S.14 und ,l9.
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August 1 982

1 I / 82 Neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs

- Honorarrückzahlungsanspruch bei mangelhafter Erfül1ung des
Steue rbe ra tung s vertrages

- Schaden: Kosten für überprüfung und Berichtigung der Arbeiten
des Steuer beraters

- Pflicht zur Prüfung der e'igenen Arbeiten bej umfassendem
Mandat

- Verjährung des Schadenersatzanspruchs wegen Schadenbesei-
ti gungs kosten

- Argl'isteinwand gegenüber der Verjährungseinrede

(Urteil vom 24.2.1982 - IV a ZR 296/8A - OLG Karlsruhe,
LG Freiburg)

\.

) 1. Honorarrückzah'lung bei mangelhafter Erfijllung des Steuerberatungsvertrages

"Mit Recht hat das Berufungsgericht das Vertragsverhältnis der Parteien

als Dienstvertrag a ngesehen, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand

hatte und deshalb einen Bereicherungsanspruch hinsichtlich der bezahlten

Vergütung verneint. Der Beklagte hatte als Steuerberater seit 1969 alle
steuerlichen Belange des Klägers wahrzunehmen. Mangelhafte Leistungen des

Dienstverpflichteten erlauben dem Dienstberechtigten nicht eine Minderung

der Vergütung, da der Dienstberechtigte nach dem Gesetz die Gefahr des

MiBlingens trägt (v91. BAG AP S 611 Akkordlohn Nr. 13 S. 1R). Anders als
das Kaufrecht oder das l'lerkvertragsrecht kennt das Djenstvertragsrecht
eine Minderungsmög1 ichkeit nicht. "

t
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2 Schaden: Kosten für überprüfung und Berichtigung der Arbeiten des

Steuerberaters

"Eine Betriebsprüfung - jetzt AuBenprüfung - kann nicht nur dazu führen,
daß ein bestimmter Fehler des Steuerberaters aufgedeckt wird, der fljr
sich genommen eine anderweitige, den Steuerpfljchtigen höher belastende

Steuerfestsetzung nach sich zieht, oder daB die Buchfühiung mit der

Folge des Wegfalls von Steuervergünstigungen verworfen wird. Sje kann

ebenso eine Reihe von Fehlbeurteilungen und auch Unterlassungen des

Steuerberaters an den Tag bringen, d'ie jedoch nach entsprechender Neube-

arbeitung und Korrektur der Steuererklär'ungen und ihrer Grundlagen -

wenn das noch mög1ich ist - im Endergebnis deshalb kejne Steuernachtejle

zur Folge haben, weil b'islang n'icht oder nicht in vollem Umfange berück-

sicht'igte ent'lastende Umstände etwaige Steuermehrbelastungen wieder wett-
machen. Dann aber besteht der Schaden des Steuerpflichtigen in den

Kosten, die er für die Neubearbeitung und Korrektur aufwenden mußte,

damit die sonst drohenden Steuernachte'ile vermieden wurden (v91. dazu

BAG MDR 1968,80). D'iese Kosten hat der Steuerberater durch seine voraus-

gegangene unsorgfä1 t'ige Arbe'it, a'l so durch Schl echterfül I ung sei ner

Vertragspfl ichten verursacht. "

3. Pflicht zur Prljfung der eigenen Arbeiten bei umfassendem Mandat

"!'l'i rd ei nem Steuerberater di e Erl edi gung al ler steuerl ichen Angelegenhei-

ten seines i'landanten übertragen, dann gehört es zu seinem vertraglichen
llirkungskreis, die ergehenden Steuerbescheide und bei hinreichendem AnlaB

auch seine eigenen, diese Steuerbesche'ide vorbereitenden Steuererklärun-

9en. usw., zu überprüfen und bei etwaigen Fehlern eine Anderu ng oder

Berichtigung herbeizuführen. Dazu ist der Steuerberater vornehm'lich im

Rahmen eines Betriebsprüfungsverfahrens in ähnl'icher Ueise verpflichtet,

il
t.
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wie es dem Rechtsanwalt obl iegt, sich d'ie für das ProzeBz'iel notwendigen

Informationen laufend von seinem Auftraggeber zu beschaffen (v91. dazu

BGH VersR 1982, 143)."

4. Verjährungsfrist von Ansprüchen v{egen Schadenbeseitigungskosten

"Desha'lb entstand der Schadenersatzanspruch des Klägers so lange irmer

wieder neu, als im Laufe der Betriebsprüfung noch eine Berichtigung der

vom Beklagten gefertigten Steuererklärungen und sonstigen Besteuerungs-

grundlagen mö91ich war (v91. BGH-Urteil vom 20.1.1982 - IV a ZR 314/80

unter Tz.3 A in Gerling Informationen 8/82, S. 5 f). Deshalb konnte dje

Verjährung dieser Schadenersatzansprüche entgegen der Ansicht des Beru-

fungsgerichts nicht schon vor der letzten Rechnung vom 23. März 1973

beginnen. "

5. Arglisteinwand gegenüber der Verjährungseinrede

"l4it Recht hat das Berufungsgericht den vom Kläger der Verjährungseinrede

wegen der Regulierungsverhandlungen der Parteien en tgegengesetzten Arg-

listeinwand nicht durchgreifen 'lassen. Nachdem der Bekla gte am 10.3.1976

jeg'liche Schadenersatzleistung abgelehnt und gleichzeitig die Verjährungs-

einrede angekündigt hatte, durfte der Kläger mit der Klageerhebung nicht
noch mehr als drei Monate warten. Vielmehr stand ihm nur noch eine kurze

Oberlegungsfrist zur Verfügung (ständige Rechtsprechung des BGH NJI^I 1978,

S. 1256 m.w.N.). Auch von einer Henunung der Verjährung während des Laufes

der Verhandlung kann nicht die Rede sein. Eine Abrede der Parteien, die

die Voraussetzungen des 5 ZOZ erfüllen würde, hat der Kläger nicht behaup-

tet. Eine gesetzliche Hermungsvorschrift, der die Bestirmung des $ 852

Abs. 2 BGB vergleichbar ist, kennt das Recht der Geschäftsbesorgung nicht.
Der Rechtsgedanke, der im I'lerkvertragsrecht zu der Henmung nach S 639

Abs.2 BGB geführt hat, liegt dem Dienstvertragsrecht fern, weil dieses

keinä Gewährleistungsansprüche gibt. "

!.,
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l{eiterführende Hinweise aus Rechtsprechunq und Literatur:

I ) Honoraransprüche

- nach Kündigung:

- Verjährung:

BGH NJlrl 82, S . 37 = DB 8?,327
OLG Bremen AnwBl 82, 197

KG Berlin DStR 79, 296 m. Anm. lilessmer
OLG Hamburg BB 72, 597

(

2l Verjährunq von Schadenersatzans prüchen qeqen Steuerberater

- Belehrungspfl icht,
Verjährungsbeg i nn :

- Verjährungsbeginn:

- Verjährungsbeginn,
anwaltliche Beratung
d. Mandanten:

- Verjährungsunterbre-
chung d. Aufrechnung
(5 9 Abs. 4a AAB l.lp):

StBerG bei llerk-
rag und Dienst-
ra9

- Verjährungsfrist gem.
$ 9 RUs. 4 AAB I'lp:

- Belehrungspfl icht,
Verjährungsfri st:

BGH vom 20.1.82 - IVa ZR 314/AO -
Gerling Informationen 8/82 = DStR 82, 297
m.Anm. Messmer = VersR 82, 468 = I'lM 82, 367 =
ZIP 82,45,l m. Anm. Gräfe = NJI{ 82, 1285 =
DB 82, 950

BGH vom 20.1.82 - IVa 7R 293/80 -
Gerling Informationen 7/82 = }'lM 82, 371 =
ZIP 82,318 = VersR 82,398 = DB 82,849

BGH vom 20.1.82 - IVa ZR 283/80 -
Gerling Informationen 6/82 = DB 82, 639 =
stB 82, 103

BGH vom 24.3.82 - IVa ZR 303/80 - t,IM 82,556 =
ZIP 82, 1219 m.Anm. Haug = NJl.l 82, 1516 =
DB 82, 1164

BGH vom 26.5.8? - IVa ZR 313/80 -
Gerling Informationen 1U82 = l{l',1 82, 851 =
DB 82, 19?8 = StB 82, 2?7

Hanseatisches OLG vom 26.3.8,|
- 6 U 63/80 - rechtskräftig -
Gerl ing Informationen 10/81

Gräfe Anm. zu BGH vom 20.1,82 -
- IVa ZR 31 4/80 - ZIP 1982, 455

568
vert
vert

ff.
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August I 982

1? / 82 Neue Entsche'idung des Bundesgerichtshofs

Ver ährun sbe tnn nicht erst bei Kenntnis der Vertrags-
verl etzung des Steuerberaters

- $ Og StBerG be'i Dienstvertra g und l,Ierkvertrag anwendbar

(Urteil vom 26. Mai 1982 - IV a ZR 313/80 - OLc Hamm)

1 Verjährunqsbeqinn nicht erst bei Kenntnis der Ventra gsverletzung des

Steuerberaters

"Die Revision versteht die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zur Verjährung eines Schadenersatzanspruchs gegen Steuerberater
dahin, daB die Ver.r'ährungsfrist erst in dem Zeitpunk t zu laufen beqinne,

L[/ in dem der Mandant Kenntnis von der Vertraqsverletzun 9 erlanqt hat.
Diese Ansicht ist unzutreffend (geHZ 73, 363, 365 unter lifl. 2; Senats-

urteil vom 20. Januar 1982 - IV a ZR 293/80 - }lM 198?,371 = ZIP 1982,
318 = VersR 1982, 398 = Gerling Informationen l/gZ)."

2. 5 68 StBerG bei Dienstvertraq und llerkvertra g anwendbar

"Die Revision macht geltend, daß im l,lerkvertragsrecht Ansprüche aus

positiver Vertragsverletzung, die nicht nur aus einer mangelhaften Erfül-
lung des Vertrages hergeleitet werden, in 30 Jahren verjähren.
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Dies ist zwar zutreffend, für die Entscheidung des vor'liegenden Falles
aber ohne Bedeutung. $ 0g StBerG unterscheidet nicht zwischen Dienst-
und l'lerkvertrag; die Vorschrift stellt es auch nicht darauf ab, ob der
Vertrag eine Geschäftsbesorgung i. S. des S 675 BGB zum Gegenstand hatte.
Sie findet deshalb auf alle Verträge Anwendung, durch die Steuerberater
und Steuerbevollmächtigte mit der Erledigung der in 5 t StBerG umschrie-
benen beruflichen Aufgaben betraut werden (Senatsurteil vom 20.1.1982 -
IV a ZR 293/80 aa0). Das hat auch seinen guten Sinn.0b ein Steuerbera-
tungsvertrag a1s Dienst- oder I'lerkvertrag anzusehen ist, kann im Einzel-
fall zweifelhaft sein; es müBte eine erhebliche Rechtsunsjcherheil zur
Fo'lge haben, wenn die Dauer der Verjährungsfrist von schwierigen Oberle-
gungen über die rechtliche Einordnung des zwfschen den Parteien bestehen-
den Steuerberatungsvertrages abhängig wäre. Für eine Differenzierung
zwischen Dienst- und },lerkvertrag besteht auch kein sach'licher Grund."
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September I 982

13 / 82 Haftung gegenüber Dritten

Schadenersatzanspruch des Kreditgebers des Mandanten

(LG Detmold vom 13.8.1981, Az.:3 0 172/81)

Der Steuerberater wird von der Lieferantin eines Mandanten auf Schadenersatz

in Anspruch genonmen.

Diese behauptet, der Steuerberater habe pflichtwidrig im JahresabschluB ,l979

eine überaus optimistische Zukunftsperspektive skizziert. So habe er im Rahmen

der Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf das Erfordernis einer Aus-

weitung des Kreditrahmens zur Liquiditätsstärkung des Mandanten h'ingewiesen.

Durch diese Anregung habe der Steuerberater den JahresabschluB 1979 auch und

gerade für Dritte, d.h. Kreditgeber, Lieferanten pp. und nicht nur für die
Mandantin bestimmt.

Sie habe es aufgrund dieses ihr Vorgelegten Jahresabschlusses als gerechtfer-
tigt angesehen, den Kreditrahmen für l,laren'lieferungen von DM 70.000,-- auf
DM 198.000,-- im November 1980 zu erueitern. Im Dezember 1980 habe sie fest-
stellen müssen, daB der Kredit uneinbringlich geworden sei.

Sie wirft dem Steuerberater vor, der JahresabschluB 1979 sei nicht korrekt. Es

{iege auf der Hand, daß ein Unternehmen mit einer Bilanzsumme von fast 1,3 I'lio.
DM und einem Umsatz von fast 3 Mio. Df,l, dessen Anlagevermögen nach den Angaben

unterdurchschnittlich fremd finanziert sei, nicht ein knappes halbes Jahr nach

Erstel I ung des Jahresabschlusses plötz'lich zah'lungsunfäh'ig werden könne.

(*.,
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Darljber hinaus habe der Steuerberater bei der Aufste'l1ung des Jahresabschlusses
zahlreiche Fehler gemacht.

Schadenersatzansprüche sind nicht erkennbar:

l. Der Steuerberater hatte lediglich einen Vertra mit seinem Mandanten bezii g-
lich der Erstel'lung des Jahresabschlusses 1979.

Diesem Vertrag ist keine Schutzwirkun g zugunsten der kred'itqebenden Liefe-
rantin beizumessen. Die Annahme einer solchen Schutzwirkung verbietet sich
bereits mit Rijcksicht auf die erkennbare Gegenläufigke'it der Intenessen,
die in bezug auf die Darstellung der Kreditwürdigkeit zwischen dem Mandan-

ten einerseits und der Kreditgeberin andererseits bestehen (vg1. BGH

NJI^I 1973, S. 321).

2. Eine vertragf iche Schadenersatzverpflichtung des Steuerberaters läBt sich
auch nicht aus einem Auskunftsvertraq zwischen ihm und der Lieferantin
herl ei ten.

E'in ausdrücklicher Vertrag ist nicht geschlossen worden.

Das Zustandekormen eines stillschweigenden Vertrages ist grundsätzlich nur
bei unm'ittelbarer Fühlungnahme zwischen Auskunftgeber und Auskunftempfän-

9er anzunehmen. Ein solcher Auskunftskontakt hat vorliegend aber nicht
stattgefunden.

3. Der Steuerberater hat auch nicht zum Ausd ruck gebracht , da8 er jedem, "den
es anqeht" , flir die Richtiqkeit des Jahresabschlusses 1979 haften wo]le.

Bei der Feststellung einer derartigen Erklärung ist nach der Lebenserfah-
rung große Zurückhaltung geboten. Dabei ist vor a'llem zu berücksichtigen,
daB es der Kreditgeberin freigestanden hätte, vom Steuerber.ater unmittelbar
eine Auskunft anzufordern bzw. geeignete Schlüsse zu ziehen, falls er die
ergänzende Auskunft oder sein Mandant die Zustimmung dazu etwa verweigert
hätten (vg'l . BGH NJI^I 1973, S. 323 und Anm. S. 700).

t
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I'Ieiterführende Rechtsprechunq und Literatur zu Fragen der Haftung des Steuer-
beraters/Wirtschaftsprilfers gegenüber Dritten

Boec ken : Die Erweiterung der Verantwort'lichkeit des AbschluB-
prüfers durch die neuen aktienrechtlichen Bewertungs-
vorschriften, Diss. Köln 1969, S. 64 ff.
Haftung des lrlirtschaftsprüfers gegenüber dem Kredit-
geber bei unricht'iger Vermögensaufstellung, BB ,l957,

s. 495.

Die Haftung des l.lirtschaftsprüfers gegenüber Dritten,
BB 1975, S. 723.

Die Haftung des l,lirtschaftsprüfers und des C.p.A.
gegenüber Dritten, Diss. Hamburg 1977.

Die vertragliche Haftung des l,l'irtschaftsprijfers gegen-
über Dritten, DB 1974, S. 905.

3/81 (sanmelausgabe 1981, S. 17):
Haftung gegenüber Dritten aus einem stillschwejgenden
Auskunftsvertrag;

16/81 (Sammelausgabe 1981, S. 60):
Zur Haftung e'ines l,lirtschaftsprüfers /Steuerberaters
für den Kreditschaden einer Bank

Die Haftung des Steuerberaters in zivilrechtlicher,
steuerrechtlicher und steuerstrafrechtl icher Sicht,
NtlB Verlag 1978, S. 6 ff m.w.N.

Faber:

Czech

Ders. ,

Gerl i ng- I nformati onen

llestri ck :

Durchl aub:

()

Gräfe-Suh r:

OLG Saarbrücken:

AbschluBprüfung und Abschlußprijfer nach geltendem
und zukünftigem Aktienrecht, 1963, S. 92 ff.

HGB Urteil vom 25.4.,1961 , DB 1961 , S. 837

Urteil vom 12.7.1978, BB 1978, S. 1434 (rechtskräftig
nach Rücknahme der Revision - VII ZR 251/78 - am
10.10,80)

Urteil vom 30.6.1982 - 7 0 70/77 - nicht rechtskräftig -
ztP 1982, 1096

LG Zweibrücken:

59



!

)

0ktober 1982

14 / 82 Neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs

- Sozietätsmandate

- Steuerberatungsverträge mi t l,lehrfachberuflern

- Verjährungsbeginn bei feh'lerhafter Beratung über
Vermögensanl age

(Urteil vom 21.4.1982 - Az IV a 7R 291180, OLG Hanrn)

E'in Rechtsanwalt, der mit Steuerberatern und/oder l'lirtschaftsprüfern
in einem Sozietätsverhältnis steht, wird durch ein Mandat, das die

Erledigung von steuerlichen Angelegenheiten zum Gegenstand hat und der

Sozietät als solcher erteilt wird, mitverpflichtet.

2. Bei einem Steuerberater, der gle'ichzeitig Rechtsanwal t oder l,li rtschaf ts -

prüfer ist, wird man beim Fehlen von hinreichenden Anhaltspunkten für
einen abweichenden I'lillen annehmen müssen, daB er seinen Mandanten die

Hilfe und Beratung in Steuersachen in seiner Eigenschaft als Steuerbe-

rater versprochen hat. Dies gilt jedenfal'ls dann, wenn die Hilfe und

Beratung in Steuersachen der aussch'lieBliche Gegenstand des Vertrages

ist oder wenn hierauf der Schwerpunkt der vertraglich geschuldeten

Tätigkeit liegt. Soweit ihm im Rahmen dieser Tätigkeit ein Fehler unter-

läuft, richtet sich in der Regel die Verjährung nach 5 68 StBer€.
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3. Zur Frage, i n we'l chem Zei tpunkt die Verjährung beqinnt , wenn eir Steuer-
berater auf schadenersatz in Anspruch genommen wird, weil er bei der

Empfehlunq einer steuers parenden Vermöqensanlaqe sei ne Beratungspf I'icht
schuldhaft verletzt hat:
Geschädigt ist der Vertragspartner dann, wenn der zu befürchtende Vermö-

gensverlust oder dessen konkrete Gefahr tatsächlich eintritt. Solange

dies nicht geschehen ist, wird der Mandant nicht mit einiger Sicherheit
auf Erfo'lg Festste'llungsklage erheben können. Selbst wenn sich das Unter-
nehmen in gewissen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet, wird der
Berater geltend machen können, es lasse sjch noch nicht absehen, ob nicht
eine Erho'lung eintrete und die Empfehlung sich damit als sachgemäß

erwei se.

4. Anwendbarkeit der Verjährungsrege'lung des $ 68 StBerG be'i Anla gebera tung

des Steuerberaters:

Gesch'ieht die Anlageberatung an'läßlich der Besprechung des Jahresab-

schlusses, wei'l auch für das konmende Jahr ein gutes Ergebnis zu er'warten

ist und der Mandant aus diesem Grund mit einer erheblichen Steuerbelastung

zu rechnen hat, so steht die Empfehlung in einem untrennbaren Zusammenhang

mit der Besorgung der steuerlichen Angelegenheiten des Mandanten.

5. Für die Haftunq eines aus eschiedenen Sozius kommt es darauf an, ob er in
dem Zeitpunkt noch der Sozietät angehört hat, in welchem diese ihre Bera-

tungspfl icht verletzt hat.

l -'
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15 / 82 Beweisfragen im ReqreßprozeB gegen den Steuerberater

0ktober 1982

- Pflicht zur rechtzeitigen Erstellung der Steuererklärung
- Beweislast des Steuerberaters bei verspäteter Abgabe der

Steuererkl ärung

- Pflicht zur Anforderung fehlender Unterlagen
- Pflicht zur Prüfung des Ablaufs der Einspruchsfrist
- Beweislast für Schaden

(BGH Urteil v. 9.6.1982 - IV a ZR 9/91 ,oLG Ce]le/te Hannover)

I

Zum Sachverhal t:

Ein Steuerberater hatte Steuerer"klärungen 1971 und 1972 nicht rechtzeitig
vorge'legt und dadurch ungijnstige Schätzungen veranlaßt. Die von ihm verspätet
aufgestellten Jahresabschlüsse wiesen einen geringeren Betriebsgewinn aus.

Der Mandant warf ihm darüber hinaus vor, er habe es versäumt, durch Einlegung
von Rechtsbehe'lfen die für ihn ungünstige schätzung zu beseitigen.

Der Steuerberater hatte dagegen eingewandt, er habe die Inventur'listen erst
erhalten, als das Finanzamt die Schätzung bereits vorgenommen hatte.

t
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Den Schätzungsbescheid vom 13.2. habe er auch ohne Hinweis auf ejn Zustellungs,
datum erst am 18.3. erhalten. Er habe unterstel'lt, daB eine Anfechtbarkeit
des Bescheides nicht mehr gegeben sei. Sejn I'landant habe im damaligen Zeit-
punkt im übrigen bereits einen anderen steuerberater beschäftigt.

Aus den Gründen:

1. Anspruchsqrundla ge für vertraql iche Schadenersatzans prüche

a) Da es sich um einen vertraglichen Schadenersatzanspruch handelt,
kornmen als Anspruchsgrundlagen die gesetzJichen Vorschriften über

b)

- den Ersatz des Verzugschadens ($ Zg0 BGB),

- 9iC Ersatzpflicht be'i verschuldeter Unmöglichkeit der Leistung
(5$ ZgO, 325 BGB) und

- die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über dje Rechts-
folgen der positiven Vertragsverletzung in Betracht.

Soweit der Schuldner geltend macht, er sei an der verzögerung oder am
Unmög'l ichwerden der vertraglich geschuldeten Leistung schuldlos,
trifft ihn die Beweislast (5$ 282,285 BGB; zu letzterer Bestinmung
vgl. RGZ 75, 335, 336; BGHZ 32,218,223).

l,lird einem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten die Erledigung
der steuerlichen Angelegenhe'iten eines Mandanten übertragen, so gehört
die Anfertigung und Einreichung der steuererklärung zu säinen ver-
traglichen Hauptpflichten; es handelt sich um eine Leistungs-, nicht
um eine Schutzpflicht. Reicht der steuerliche Berater die Steuererklä-

en nicht innerhalb der v0 eschr'rebenen Frist ein, so I ie t darln
e ne sc c 'rc u ung. a a urcr €ht n er n
erleidet, geht niclfäileFdai Erfijllungsinteresse hinaus.

Grundlage des Schadenersatzanspruchs sind in einem solchen Fall ent-
weder die Vorschriften über Verzug oder die über die schuldhaft her-
beigeführte Unmög'lichkeit. Der Begriff des Verzuges setzt voraus, daB
die Leistung noch nachgeholt werden kann (Heinrichs bei Palandt BGB
41. Aufl. $ 284 Anm. 1a). Zur Nachholung genügte es aber nicht, daß

t
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der Beklagte ein Steuererklärungsformu'lar ausfüllte und dem Finanz-
amt einreichte. Die Aufgabe eines steuerlichen Beraters besteht
dari n, ei ne Steuererk'läru abz eben, die a'ls Grundl a fiir die
Steuerfestse zun s na s enen nn. ese e s ung v{ rd in

ugen c u n em as nanzamt die Besteuerungsgrund-
chätzt hat und in demlagen wegen Nichtabgabe der Steuererklärung ges

auch kejne Möglichkeit besteht, durch Einlegung eines Rechtsbehe'lfs
eine Besteuerung nach Maßgabe einer vom steuerpflichtigen abgegebe-
nen Steuererklärung zu erreichen.

Die vom Klä er darzul nden Voraussetzu en eines Schadenersatzan-
s pruchs nac egen vor.

2. Darl e s- und Beweislast bei ein etretener U l'ichkei t der Lei stuun
S uer era rS

Bei dieser Sachlage ist es Sache des Beklagten, darzulegen und zu bewe'isen,
daß die qingetretene Unmöglichke'it nicht von ihm zu vertreten ist. Ihn
tri fft 'i n dieser HinsTc e1 ne o el te Darle u s- und Beweislast

t

a) Er muß einmal dartun, da8 er nicht in der Lage war, durch rechtzeitige
Einreichung der Steuererklärung den ErlaB eines auf Schätzung beruhen-
den Gewinnfeststellungsbescheides zu verhindern.

b) Er muß ferner darlegen und bei.re'isen, daß es ihm nicht mög'lich war,
diesen Bescheid durch E'inlegung eines Rechtsmittels zu beseitigen und
damit den Weg zu einer Gewinnfeststellung nach Maßgabe des tatsächlich
erziel ten Betriebsergebn'isses freizumachen.

l,lenn die vom Berufungsgericht als ungek'lärt bezeichneten Tatfragen unauf-
klärbar sein sollten, müBte dies zu Lasten des Beklagten als der beweis-
belastenden Partei gehen.

3. Darlegungs- und Beweislast für die Einwände des Steuerberaters

a) Zu späte Aushändigung der Inventurlisten

Erkennt ein steuerlicher Berater, daB er zur Erledigung seines Auftra-
ges bestimmte Unter'la en von seinem Mandanten benöti t ist er ver-

li t rese von anz 0 rn. re nur ann ent-
sv0

r
as , wenn er ere
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(

unter Hinweis auf die drohenden Rechtsnachteile die übersendung der
Inventurl isten verlangt hätte.

Die Behauptung, die Inventurlisten sejen "unzählige Male" vom K1äger
angefordert worden, ist unsubstantiiert und unbeachtlich. Aus ihr
ist insbesondere nicht zu entnehmen, daß die Anforderung bereits 1973
oder noch früher geschehen sei.

b) Schätzungsbescheid vom 13.2. zu spät - aq 18.3. - erhalten:

Al s der Bekl agte von dem neu
feststel I ungsbescheid übersa
Darstellung nicht, ob die Ei
hiel t hierüber unstrei t'ig ke
ten nicht veranlassen, von j

en Steuerbevol 1mächti gte
ndt erhielt, wußte er na
nspruchsfrist noch lief;
ine Angaben. Das durfte
eder Tätigkeit abzusehen
sich Gewißheit über den

n den Gewinn-
ch seiner eigenen
der Brief ent-

jedoch den Bek'lag-
. Es wäre viel -

mehr seine Pflicht sen inh der Ein-
spruc s s zu versc en. re nen uer g en nn
insoweit nichts anderes gelten a ls für einen Rechtsanwalt oder Rechts-
bejstand. Der Beklagte hätte die Mögljchkeit gehabt, sich telefonisch
beim Kläger zu erkundigen, r{ann ihm der Bescheid zugegangen war und
welches Datum der Poststempel aufwies;er hätte sich auch mit einer
Anfrage an das Finanzamt wenden können. Daß er dies nicht getan hat,
begründet schon für sich allein den Vorvurf des pf'lichtwidrigen Ver-
hal tens.

c) Mandant hatte bereits anderen Steuerberater mandatiert:

Der Beklagte kann sich auch nicht damit entschuldigen, daB zum dama-'l'igen Zeitpunkt der Kläger bereits einen neuen Steuerbevol'lmächtigten
mit der Erledigung seiner steuerlichen Ange'legenheiten betraut hatte.
Es ist unstreitig, daß die
Jahre 197'l und 1972 beim Be

Erl edi un der Abschlußarbeiten fiir die
ag nv u eser auc e

auf den Jahresabschlüssen beruhenden Steuere rk1 ärungen abgegeben hat.
e Steuerbevo]l -Unter diesen Umständen war es sachgerecht, wenn der neu

mächti te nicht von sich aus ETns ruch ei nl e te,ffiing
er g sau ss c es s e s em e agten überl ieB.o n c

Sachlich bestand auch Anlaß, von der Einspruchsmöglichkeit Gebrauch
zu machen, denn dies war der einzige l,leg, um die für den Kläger
ungünstige Gewinnschätzung zu beseitigen.

(
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4. Kausal ität zwischen pfl ichtver]etzun ciurch unterlassenen Eins ruch und
a en es n n

Die vom Beklagten begangene Pflichtverletzung wäre für den Eintritt des
Schadens al'lerdings dann nicht kausal gewesen, v{enn in dem Zeitpunkt, in
dem der Beklagte von dem Gewinnfestste'llungsbescheid erfuhr, diä Ein-
spruchsfrist bereits abgelaufen gewesen wäie, denn in diesem Fall hätten
auch pflichtgemäBe Erkundigungen-des Beklagten dem Kläger nichts mehrgenützt. Diese Frage betrifft-aber nicht dän Haftungsgiund, sondern den
ursächl ichen Zusarmenhqng zwischen Haftungsgrund unä öingeiretenem
Schaden; sie ist deshalb nach 5 ZAZ 7P0 zü 6eurteilen (Sönatsurteil vom
28.4.1982 - IV a ZR 8/Bl -). Das Berufungsgericht durfte daher n'icht vom
Kläger den vollen Beweis nach $ 286 ZPO ioFdern. Es hätte die Möglichkeitin Betracht zjehen müssen, den Kläger gemäB g 287 Abs. I satz s Zpo alsPartej zu vernehmen. Am einfachsten und zuverlässigsten hätte sich die
Beweisf rage durch eine amtl iche Auskunft des Finaniamtes k'lären 'lassen;
zu deren Einholung wäre ein Antrag des K1ägers nicht erforderlich geweien.

5. Darl equngs- und Beweislast hjnsichtl i ch des Schätzungsschadens

a) Schätzunq der Einkünfte aus Gewerbebetri eb

Das Finanzamt hat die Einkünfte aus Gewerbebetrieb für das Jahr l97i
auf
den
jedo
Jah r

DM 70.000,--, für das Jahr 1972 auf DM 38.000,-- geschätzt. Nach
von dem Bekl a n auf estellten Jahresabschlüssen hatte der Klä ger

m a re nur e nen nn von erzielt, im
e 1972 sogar einen Verlust von Dl'l 40.633,97 er'l 'itten. Es läßt

sich allerdt'ngs nicht ausschließen, daß das Finanzamt im Besteuerungs-
verfahren oder bei einer späteren Betriebsprüfung die vom Beklagten
ermitte'lten Zahlen beanstandet und ein für den Kiäger günstiger:äs
Betriebsergebnis angenonmen hätte. Solange jedoch der 6eklagle nichts
s.egenteil iges substantiiert behauptet, muB davon ausgegangen werden,
daß die von ihm selbst angefertigten Jahresabschlüssä iutieffend
waren. DaB bei diesen Zahlen die vom Finanzamt vorgenommene Schätzung
zu einer erheblichen Mehrbelastung des Klägers mit-Einkommensteuer,
Kirchensteuer und Ergänzungsabgaben führen mußte, liegt auf der Hand.
Die ziffernmäßige Höhe des dadurch erlittenen Schadeni ist nach l-laB-
gabe von S 287 ZPO festzustellen.

b) Schaden durch Gewerbesteuermehrbelastun q

Eine Gewerbesteuermehrbelastung hält das Berufungsgericht nicht für
enriesen. Zu den Erhöhungs- und Kürzungstatbeständen feh'le jeglicher
Vortrag.

(
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Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend beachtet daß es sich hiert
um eine Frage handelt die die Höhe des Schadens betrifft und daher,
nach 5 ?87 ZP} zu ent scheiden ist. Die Klage darf daher nicht mit der
Begründung abgewiesen werden, die Höhe des entstandenen Schadens
ließe sich nicht exakt festste]len. Das Gericht muß vielmehr , vtenn
eine genaue Ermittlung des Schadens nicht möglich ist, zur Schätzunggreifen. Es ist auch nicht etwa so, daß jeder Anhaltspunkt für die
Schätzung des Schadens fehlen würde. Es ist allerdin gs zutreffend,
da8 der im Gewinnfeststel'lun gsbescheid festgestel I te Betriebsgewi nnnicht unverändert als Gewerb eertrag der Gewerbesteuer festsetzung
zugrunde zu I
bestimmte Bet

eg
rä

en ist; er ist vielmehr unter gewissen
e zu erhöhen und um bestinrnte Beträ ge zu vermindern

Umständen um

(55 8, 9 GewStG
g

) DaB der Klä er nichts darüber v tra en hatte ob
Kürzun statbestä e vor a en s o e1 ne zun n c aus. enn
as aus en a resa

(,

e r e serge s noc h weiterzu kürzen gewesen wäre, hätte dies den Schaden de s K1ägers noch erhöht.
c ssen ers c 'lc

Das Gericht durfte bei der Schätzun zu seinen Lasten davon aus ehen,
a e ne rzunq n vorzun men war.c

Die Voraussetzungen, unter denen nach 5 8 Nr. z 3, 4, 8 und 9 GewStG
der Betriebsgew'inn um gewisse Beträge zu erhöhen war, lagen hier offen'sichtlich nicht vor. I'lög1ich war es dagegen, daß gemäß 5 8Nr.1
GewStG dem Gewerbeer trag Schuldzinsen hinzuzurech nen waren, die wirt-schaftlich mit der G ründung, dem Errrerb, der Erueiterun

en oder die der nicht nur vorü
I
be

und Besserung
enden Ver-des Betriebs zusanme

stärkung des Betriebskap
nhin I

i tals dienten. Die Höhe des Zinsa ndes I ieß
rgeh
ufwa

sich aus den vor ehmen.
Nicht ersichtl ic ite aufge-
nommen worden waren, für die die Zinsen gezah'lt wurden. Die ser Umstand
konnte es edoch allenfalls rechtferti en, daß das GerichT-EeillEr

u zu as n s ers un erste te es nsa u ndr
a e er nes a s AS c wegen

ens e ner eren r run9 des Klägers zu diesem punkte ei ne
Schätzung des Schadens übe rhaupt ablehnen. Das gleiche gilt für die
Frage inwieweit dem Betri ebsgewinn Mieten und Pachten hi nzuzurechnen
sind 5 8llr. 7 GewStG).

gelegten Gewinn- und Verlustrechnungen entn
h war allerdings, zu welchem Zweck die t<red

c

r r s
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November 1 982

1 6 / 82 Ha f tunq des l,li r tschaftsprüfers we qen vorsätzl ich sittenwidri ger
Schädi qunq

- Nichtigkeit des Jahresabschrusses und Bestätigungsvermerk _

- Arbeitsteilunq zwischen .uirtschaftsprüfer und prüfungs-gehilfen -

(LG Karlsruhe - urtei't vom 30. Apri 1 1gB? - Az. r 0 z|7/7g)

Zum Sachverhal t:

Klägerin ist eine Geschäftsbank; verklagt werden e'in steuerberater (Beklagter
zu 1) und ein zwischenzeitlich verstorbener l.lirtschaftsprüfer (Beklagter zu z).

Der Beklagte zu 1) war zunächst bei dem l.lirtschaftsprijfer v. als prüfungsge-
hilfe beschäftigt. Als der l,lirtschaftsprüfer v. 1972 starb, machte sich der
Beklagte zu 1) als steuerberater se'lbständig. ,l973 unterzog er sich dem l,l.irt-
schaftsprüferexamen, das er aber nicht bestand. Durch seine vermitilung wurde
der Beklagte zu 2) AbschluBprüfer der x-AG. Der ab 1974 schwer erkrankte
Beklagte zu 2) übertrug die eigentliche Prüfungsarbeit, die überprüfung der
Buchhaltung und die notwendigen Besprechungen mit der Geschäftsleitung der
X-AG bis 1977 voll dem Beklagten zu 1). Dieser prüfte jeweils den Jahresab_
schluß und den Geschäftsbericht und entwarf den prüfungsbericht. Letzteren
besprach er sodann mit dem Beklagten zu 2). l,Jeder betrat der Beklagte zu Z)
1974 bis 1977 die Geschäftsräume der x-AG, noch führte er verhandlungen und
schlußbesprechungen mit dem vorstand der x-AG. Er verließ sich vielmehr voll aufdie vom Beklagten zu l) getroffenen FeststeJlungen. Er wußte, daß dieser kein

(
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l'J'irtschaftsprüfer war. Die Prüfungsberichte wurden vom Bek'lagten zu ?) unter-
zeichnet. Er erteilte einen uneirrgeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß S tOZ
Abs. 1 AktG.

Aus den Gründen:

/( Der Beklagte z
l,Jei se vorsätzl

a)

ul
ich

) und der Beklagte
Schaden zugefügt (

zu
5S

2) haben der Klägerin in sittenwidriger
826, 840 BGB).

t

Aufgrund des überzeugenden Sachverständigengutachtens steht fest, daß diePrüfungsfeststeilungän in den vom Bektusi.n"ir-ij-ä"itäiitän'iio uonrBek'lagten zu 2) untörzeichneten Prüfungib.iicnt.n der Jahre 1975 bi s 1971teilweise falsch sind. l,legen dieser.unitchtigkeiten häi[e äer-äestätigungs-vermerk für das Jahr 1976- nicht uneingescnrairi erteilt werden dürfen undfür das Jahr 1977 ein Bestätigungsverfrerk überhaupt venreigÄrt weroen
müs sen .

- Der JahresabschluB_1976 entsprach insofern nicht Gesetz und Recht, a'lsd.ie.Einlagg giner Provisionsiorderung oes Aitionärs H.-in'iot. uonDt'l I l4io nicht als Sacheinlage, sondärn als Bareintate uänänoert wurde($ o0 Rus. 1 satz 1 AktG). i; jedem Fal tritie eine io eioruint. Einlage
:9l0l.wegen des Erfordernisses der Bewertung solcher-iiriigär einer aus-führlichen l'Jürdigung und überprüfung im eÄiEnaftsbericht dös Abschluß-prüfers bedurft. Diese Oberpri.jfung äer Buchungen ist vom aektagten zu I )n i cht vorgenormen worden .

D'ie Argumentation.des Beklagten zu 1), er habe sich auf die Eintragungdes Registergerichts verlasien dijrfen, g.l.,t iehl , oa Jieie-Eintragung
den Abschlutsprüfer nicht von seine. .igönen prüfüngspiriint-.ntbindet
und im übrigen.das Regis.tergericht s'icF im weseniliclren.ur ai."ü;;i;g.der Bankbescheinigungön übei den Bestand oei-rapitui;;;r;iioito, u.r-läßt. Aus dieser örgiut sich aber nicht zwingeno, daß die Kapitaler-
lgnyng direkt vorgenomnen wurde. Zudem trai äär Äüt.[irgp.üiäl *.r.nt-lich bessere Möglichkeiten (aufgrund der finsichtnahme in sämilicheBetege, Buchungsuntertagen usw.), aie tatiaCrrtichän ü;.9;.ö;' im Rahmender Kapitalerhöhung zu überprüten.

Die Kanmer sieht es aufgrund des überzeugenden Sachverständigengutach-tens auch als erwiesen-än, daB es sich bär aer ,'verr;.[ilü'äer 
Forde-rung um eine_unzu'lässige saldierung handelt, di. s.räs ss lsä 

--
4o:. a latz 1, 256 Abs. 4 sätz z r,rr. r Ärte oie niir'iiöräii äes sesamtenJahresabschlusses 1977 zur Fol9e hatte. Hiär hätte aer"Äusir,iugprüfer
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( b)

den Bestät'igungsvermerk schlechthin verweigern müssen, da bei ejnemsolch schwerwiegenden Verstoß des Jahresabichlusses gegen Gesetz undsatzung eine btöge rinschränkung des $;itii;;igru.rr.rks n.icht mehrin Betracht kam. Die Kammer fo1!te insowejt äer-frerrscfrenOen-tt.inrng(vs1. u.a. Karoli-Tomforde $ io7 nnm. ei-rropir 5-i;t";;."ää)','nu.r,
!91 Oer Bestätigungsvermerk bei Njchtig[eit-ä.t g.tumten Jahresabschlus-ses zu venreigern ist.

Sowohl der Beklagte zu l) als auch.der.Beklagte zu Z) haben bei der prüfung
der Geschäftsberichte der X-AG sittenwjdrig im-Sinne des 5 eeO BGB gehan-delt. Ein leichtfertiges und gewissen'loses Verhalten rinn'nair, der Recht-
:Bi..lylg :jlgr sittenverstoß darsteilen (v91 . BGHZ to, äsi;-äGH F1DR lsst,JUJ._utes gilt insbesondere dann, wenn der Schädiger mit nüiksicht auf sei-nen Beruf und seine besonderen Kenntnisse eine Veitrauensstellung einnimmt(ugi. BGH MDR 1957_,30 m.w.N.; RGRK Stefren g 826 Tz.-s4j:-il;-Abschtuß,prüfer einer Gesellschaft nimmt gegenüber oen etäubigern'.i^ä. Gesellschafteine solche Vertrauensstellung ein-(vg]. BGH IllM 1g6j: 77gj. 

-

("

Der Beklagte zu 1) hat sich in l,Jirkl ichkeit d.ie Aufgabe eines vollaus gebi 1 -
rt-
n9

Du rch
estäi:

deten I'Jirtschaftsprüfers z ugemutet und die Fähi gke'it ei nes sol chen l.lischaftsprüfers angemaßt, obwohl er die hierfür erforderl i che Ausbi I dunicht besaß und das Examen als l,lirtschafts prüfer nicht bestanden hat.di e "Arbeitsteilu " mit dem examinierten tli rtschaf ts rüfer der ei
enerma nse s ner e e ene un s an u en vorna mun s sen
AU ra ar n es a se nen amen r un s r c u eszur e un zus en, wu e ese SC a s rn vo es 1e e

e sc s r c SE en von e nem examtn er n sc ererste wo en.
Twar ist es sicherl ich statthaft, daB sich }.lirtschafts prüfer bei ihrer Prü-
fung der Mitarbeit von Gehilfen bedienen. Das Ve rtrauen, das die Verkehrs-
anscha uun gen der Kompete nz eines ausgebildeten [,lirtschafts prüfers entgegen-bri ngt, gebietet es jedoch, daß djese von den "GehiIfen" geleistete Hilfs-tätigke'it eine solche bleibt, die Hauptarbeit hingegen insbesondere Aus-
wertung der von den Gehilfen zus anmengetragenen Ergebnisse, Koordination
Beaufs i chtigun g der Gehilfen und [)berprüfung ihrer Ergebnisse und letztl ich
Abfassung des Prüfungsberi chts von dem l.lirtschaftsprüfe r selbst vorge-
nonmen wi rd. Im vorl iegenden Fall kann der Beklagte zu I ) aufgrund des

bloBer GehilfeUmfangs der von ihm übernommenen Tätigkeit njcht mehr als
des Beklagten zu 2) angesehen werden.

t

i

I

''

t
I
'a--

i

t
Li

Dadurch, daß der Beklagle.zu 1) und der Beklagtg zu Z) sich jahrelang dieses
"Arrangements" bedient-haben, haben sie im Hi;bl'icl aür-aie ärr,euficfienRisiken, die eine zu oberflächliche oder gar fehlerhafte RUsitr'tugprüfung
einer Aktiengesellschaft mit nicht unbeträchtlichem Geschäftsvolumen rüi
den Geschäftsverkehr und insbesondere die Geschäftspartner Aä.-nftiengÄse11-
schaft-auslöste, sich in so erheblichem MaBe leichtiertig verha'lten, äaBdies einen erheblichen verstoß gegen die guten Sitten daistel'li.

/
i.

70



c) Die Beklagten waren sich bewu ßt, dats der Bekl a te zu l) nicht über die fürdie al leini e un er ausre en uac

en onnte um 1 esenzu ens eren. e stc au na r ver 1e n, n r aran n cc wenn er k'lagte zu I ) unter der Leitung seines früheren Arbeits9e-bers jahre'lang zuvor die X-AG geprüft hatte, so war doch nicht zu verken -nen, daß der damal i ge }.li rtschaftsprüfer die Prüfu ngen tatsächl ich beaufsich-tigte und leitete u ndzum anderen die Tätigkeit der X-AG mit dem Hechselvon der bloBen Vermitt

e s e a nzu n ausre
on ver u a

cher Projekte
h besondere

diesen der K1äge-

c

I ung von Projek
ndelt hatte; be

ten zur Eigenausführung sol
ides brachte bi I anzr.echil ic( sich entscheidend gewa

Probleme mit sich, wie der Beklagte zu 1) selbst einräumt.

d)

e) Die Ursächl ichke.it der PflichtverstöBe der Bekl ten fürrin en n nen a en zur vo

Der.der.Klä9erin entstandene Schaden ist durch d'ie beigezogenen Strafaktensowie die Aussagen der Zeugen-in-6Tlem umfange erwiesen.

en rzeugung er r erw't esen.Die Kammer ist daVon-TFrzeu 9t, daB die Klägerin die Geschäftsverbindunenmit der X-AG schon dann abgebrochen hätte, wenn ihr die be i pfl ichtge-mäßem Handeln der Bekla gten erforderl iche Ei nschränkun gdes Bestätigungs-vermerks für den Geschä ftsbericht der X-AG des Jahres 19 76 bekanntgewordenrt'äre, mi t Sicherhei t j edoch bei Bekanntwerden der Verrvei gerung des Bestäti-gungsvermerks fijr das Jahr 1977. DaB die Klägerin ihre E ntscheidun9' die
Ges chä fts verb i ndung mi t der X-AG zu beginnen bzw. aufrechtzuerhal ten, auchauf die sich a us den Geschäftsberichten ergebende günstige Darste I I ung derwirtschaftl ichen Verhä Itn'isse der X-AG und auf das diese Darste'llu ng unter-stützende Testat stütz te, ergjbt sich aus der Tatsache daß sich die K1 äge-rin fortlaufend die Ge schäftsberichte für die Jahre 19 74 bis 1977 zusendenließ. Eine solche übe rprüfung der Bonität eines Geschäfts partners, mit demKreditgeschäfte und Forderungskäufe in der GröBenordnun g von jeweils mehre-ren 100.000,-- DM getätigt werden, entspricht den bankg eschäftl i chenUsancen.

s

(

!t|gg.n des Risikos, das mit Kreditgewährung und Forderungsankauf in dieserHöhe verbunden ist, hätten massivä Zweifei an der BonitSt Jer x-AG aufgrundder Einschränkung bzw. Verveigerung des Bestätigungsvermerks für denGeschäftsbericht zweier aufeiianoeirolgender eeicträttsjatrre nair, Äuirassungdes Gerichts mit Sicherheit zum Abbrucfi der GÄschäft;;ä;birar.ö geführt.Zu den schadenstiftenden Geschäftsabschliissen im Jahre 1979 wäre es dannnicht mehr gekonmen.

Die Kanrner ist auch davon überzeugt, daB so die beiKlägerin entstandenen schaden dreiei vorsätzliin zu
den Beklagten den der
gefüqt haben.

f)
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Erforderlich für die Annahme des vorsätzlichen Handelns ist das Bewugtsein,daß die Handlung den schädigenden Erfolg l'äbä. werde oder haben könne(vgl. BcH MDR lllt,30j. Ouirtorr.n muß-der Wiile,rr-üÄ.niliii.nung diesesErfolges oder-jedenfalis - im Falle des sog.lDolus eventualis - die Billi-gung-des mö9ligl9n^ Erfolgse'intrritts. Dabe'i-briucht die person des durch d.ieHandt ung Geschäd.isten niänt restzuiieh;;-ir;i l' sen Juö1.-oiä"e.krasten
l'9utl-gewußt' daB-eine positive Bilanz unä üeren reiliärrng-ou"ch einenAbschlußprüfer bei den beschäftspartnern der X-AG vertrauen enrecken mußte.Sie wußten auch, - davon ist auffryld llrÄ;5änrerangen Erfahrung in dieserBranche, auszugehen - daB eine unzurängriche prüfung ä;; ä;;;;ärtsuericntezu erhebl ichen Vermögensschäden von Gäschäftspirtnern der X-AG führenkönnte. Nach sachragö war oavon_auszugehen, oäÄ aiÄsä;;; il_Äö,u.ä. auch imVertrauen auf eine ördnungsgemäße nruiung äe.-äescträftsberichte, erheblicheGeldsurnmen anvertrauen wuidön. Da d'ie g.(rJöt.n diese Rjsikerr erkannten unddennoch in der geschilderten l,leise eine obeiflächliche uno intämpetentePrüfung vornahmän, dies aber vor der uffentricrrtceit-uärääctiänl nuu.n sies.olche..Vermögensschädigungen von Geschäftspu.[n..n der X-AG, wie sie bejder Klägerin dann etngäträten sind, zuminääit-uiiligend in Kauf genonrnen.

Der-Kl?gerin kann jedoch ihr Schaden nicht in voller Höhe ersetzt werden,weil sie sich bei der Abwickrung des Gescharlei gemäß s äsq Äui. r BGBein ltlitverschulden von 1/2 der Schadensu*e unr.chnen lassen muB.

s)

() I

I,

l

i
I

:

i
I
t
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17 / 82 Rechtsmittel em pfeh I ung

Berichtigung^fehl erhafter bestandskräftiger Steuerbescheide,9173I,2A0
- Keine Zurechnung des Beraterverschuldens? _(

l./

p

Der. steuerpflichtige muß sich nach Ansicht verschiedener Finanzgerichte eingrobes Verschulden seines Steuerberaters bei der nnrÄriigL;;-;;, Steuererklä-rungen etc. im Rahmen der Berichtigungsmög'lichkeit des $"i75 Ätr. I Zt. Z AAnicht zurechnen lassen. l.lir hatten hiöraui bereits in-aör geri'ing-Information
3/80 und Sanmelausgabe 1gg1, S. 5, ningäwi.r.n.
Diese Auffassung wird von folgenden Finanzgerichten bestätigt:
Niedersächsisches FG, Urteil vom 7.9.1982 - v 2?7/lg - (noch nicht veröffent-licht); urteil vom 9.11.1979 - EFG r980, s. eosr; FG Münster vom ?s.6.r9g0 -BB 1980' s. 1735; FG Rheinland-Pfa'lz, uite'il vom 1G.g.1981 - rie 1982, s. 27g.Im schrifttum wird diese Auffassung vertreten von:
Tipke-Kruse 5 173.T2. 3l; Heber-eräilet stBp tözg, s. l4g; späth DStz l9B1 ,s. 484; Mittelsteiner, Sieuerberater-Kongr.b-R.po.t 1979, s. 179 ff.;Eggesiecker DSIR ,l980, S. 164.
Die- gegenteilige Auffassung wird vertreten von:
FG.Nürnberg,-urteil vom 25:5.197_9 - EFq_1gzg, s. 476; FG Baden-yi.jrttemberg,Urteil vom 13-12.1979 - EFG 1980, s. lol; xÄisisctres'Fc, Ü"iÄir vom 5.12.1980- DStz 1980' s. 482; FG schreswig-xorstein, ü.t.ir vom i.q.rgat - EFG 1981,s.430; FG saarland, urteir vom is.u.r9B0'- EFg l?qi, s: i64; [G Körn, urteilvom 30.4.1981 - qstz lg8r, s. 4gt; t'tittmann DStz lggl , s, 121 und 476; ErlaB-entwurf des FinMin NRH - S 0351 - Z VA1.
Im Ergebnis offen: List NhrB Fach 2, S. 4055.

I

I

l.li r fehl en nochma'ls Sachverhal te , die eine Berichti 9ungs -
m e1 gem. s. A0 im Fal le der Nichtzu-
rechenbarkei t des groben Beraterverschuldens rechtferti gen
würden, durch Eins ruch bzw. Kla

enzu

c
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18 / 8? Haftun des Steuerberaters

- Kenntnis des Steuerrechts -
- Voraussehbarkeit des Schadens -
- Notwendigl:eit zur Einholung eines Obergutachtens -

(0LG Kö]n vom 3.1 .1980, Az. t0 U I7B/tg.
Diese Entscheidung ist rechtskräftig; durch BeschluB des
BGH vom 10.6.r98i, Az. IV a ZR 308/80 wurde äiä nevision
mangels Erfolgsaussichten nicht angenonmen. )

(\

Zum Sachverhalt:

An der k'lagenden GmbH & Co. KG sind die K-GmbH a1s Komplementär.in und deren
Gesellschafter Gertrud, Kurt und Günther B. als Kommanditisten beteiligt.
Die Klägerin ist 1963 auf den Rat des Beklagten gegründet worden, der bis
1968 beide Gesellschaften steuerlich betreute.

Die Klägerin verlangt aus abgetretenem Recht ihrer Konmanditisten Schadener-
satz' weil der Beklagte sie falsch beraten habe. Der von ihm entworfene
Gesellschaftsvertrag habe der Komplementär-GmbH keine Vergütung fur Geschäfts-
führung und Verpachtung ihres Anlagevermögens zugestanden, sondern nur ejne
Gewinnbeteiligung von 10 % entsprechend der Konmanditeinlage. Das Finanzamt
habe den Gewinnanteil der GmbH wiederholt als zu niedrig bezeichnet. Hierauf
sei der Beklagte nicht angemessen eingegangen. Nach einer Betriebsprüfung im
Jahre 1969 habe daher das Finanzamt verdeckte Gewinnausschüttungen angenommen.
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Es habe für 1963 bis 1967 die Gewinnanteile der GmbH um die verdeckten
Gewinnausschüttungen erhöht, d'ie Anteile der Kommanditisten jedoch njcht
entsprechend vermi ndert.

Der Beklagte bringt vor, die Gewjnnverteilung in der GmbH & Co. KG sei nach
damaliger steuerrechtlicher Erkenntnisse sachgemäß und mit dem Finanzamt
abgestimmt gewesen. Für eine spätere Anderung der einschlägigen Rechtspre-
chung sei er nicht verantwortlich. Auch habe ihn die K'lägerin verzögerlich
untemichtet und seine Ratschläge nur unvollständig befo.lgt.

Aus den Gründen

Eine schuldhafte Vertragsverletzung im Sinne des 5 zlo BGB setzt voraus, daß
der Beklagte die Entstehuns i endeines Schadens hätte voraussehen müssen
(BGH FamRZ 1957, S. 255).

Daran fehlt es hier- Nach den Ausführungen des sachverständigen konnte der
steuerberater in der damaligen situation damit rechnen, daß eine Gewinnvertei-
1ung, die das Finanzamt fijr unangemessen befand, lediglich durch eine ange-
messene ersetzt wurde. Der Mehrgewinn wäre bei der GmbH hinzugerechnet, bei
den Gesellschaftern dagegen abgerechnet worden. Die nachträgliche Gewinnver-
teilung hätte diejenigen steuerlichen Folgen gehabt, d'ie bei richtiger Gewinn-
verteilung von vornherein eingetreten wären; der geltend gemachte, in der
Mehrbesteuerung der Kommanditisten liegende schaden wäre nicht entstanden.
A]s Beleg dafür, daß in vergleichbaren Fällen nach früherer Rechtsprechung
die Korrektur einer verdeckten Gewinnausschüttung sich nicht nur bej der GmbH
gewinnerhöhend, sondern umgekehrt auch bei den Korrnanditisten gewinnmindernd
auswirkte, führte der Sachverständige beispielhaft Urteile des RFH (RSIBl.
1942, S. 105) und des BFH (gStgt. 1959 Teil III, S . 3ZZ; SrRK EStG S t5 R 203)
an' Diesen Entscheidungen ist in der Tat zu entnehmen, daß damals Finanzämter

i
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4 I

und Gerichte ei ne una emessene Gewi nnvertei I u nach allen Seiten hin und
nicht nur zugunsten des be nachteil iq ten Gesellschafters in eine anqemessene

{

berichtigten. Ebenso geht ei
(abgedruckt bei Hesselmann,

S. 210) ohne weiteres davon
ditisten eine Kürzung bei de

Gewinn bei der GmbH & Co. KG

ne Verfügung der OFD Hamburg vom 10.10.196.l
Handbuch der GmbH & Co. KG, 7. Auflage 1964,
aus, daB einer Gewinnzurechnung bei dem Komrnan_

r GmbH korrespondiere und im Gesamtergebnis der
weder erhöht noch vermindert werde. Ebenso

(

wenig zu bezweifeln ist die Ausführung des Gutachters, daß das urteil des
BFH vom 15.1,l .1967 (gstgt. t968 Teil tI, s. 159 f.) zu einer "ei nschneidenden
nicht absehbaren,, Anderun der bisheri en Handhabun führte.

Von der beantragten kann abgesehen werden,
weil das schon erstattete sachverständigengutachten weder grobmangelhaft noch
der behandelte Fragenkreis besonders schwierig ist (vgl. BGH MDR 1g53, S.605;
Ll'l Nr ' 4 zu S 404 zP}), Die Klägerin beschränkt sich dann auch darauf, die
Ausführungen des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen, ohne sich mit den
Grundlagen seiner Schlußfolgerungen näher auseinanderzusetzen. insbesondere
vermag s'ie keine Fundstellen dafür anzugeben, daß d'ie vom BFH im Urteil vom
l5'11 '1967 gefor^derte Behandlung einer verdeckten Gewinnausschüttung schon
vorher ernsthaft erörtert worden wäre.
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19 / 82 Haftung des Steuerberaters

- Kündigung des Steuerberaters zur Unzeit -

(0te Hanm vom 26.9.1980, 25 U 1B/8A; LG Münster, t0 0 ZS4/tg)

Aus den Entscheidun s ründen:

Soweit die Klägerin dem Beklagten vorwirft, er habe nach der Betrjebsprüfung
zur Unzeit gekündigt, ist ein Schadenersatzanspruch nicht gegeben. Der
Steuerberatervertrag konnte nach 5$ 675,627 BGB ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist jederzeit gekündigt werden.

Nach 5 627 Abs. 2 BGB darf der Verpflichtete al'lerdings nur in der Art kündi-
gen' daß sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweitig beschaffen kann.
Das ist hier geschehen. Der Beklagte hat die Auflösung des Vertragsverhält-
nisses mit seinem Schreiben vom 31. Januar 1976 angekündigt. DaB die Klägerin
nach Erhalt des Kündigungsschreibens vom 8. Februar 1976 nicht in der Lage
war, rechtzeitig ihre Rechte gegenüber der Finanzbehörde wahrzunehmen, ins-
besondere einen anderen Steuerberater zu beauftragen, ist weder dargetan
noch ersichtl i ch.
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20 / BZ Abtretung von Steuererstattungsanspruch

- tleiterleitung der Abtretungsurkunde -
- Beweisfragen im RegreBfall

(0LG Hamm - Urte'iJ vom ?G.S.BZ - Az ZS U 63/g2, LG Bie.lefeld)

Der Steuerberater ist verpflichtet, die von ihm entworfene Abtretungs-
urkunde so schnell wie mög]ich nach Erhalt an das Finanzamt weiterzulei-
ten. Diese Pflicht ergibt sich aus dem zwischen den parteien bestehenden
umfassenden Steuerberatungsvertrag .

Die Geltendmachung von Steuererstattungsansprüchen gehört zu den typi_
schen Tätigkeiten des Steuerberaters für seine Auftraggeber.

Der Mandant muB den Zeitpunkt des Eingangs der Abtretungsurkunde beim
Steuerberater beweisen.

Gelingt der Nachweis, hat der Steuerberater gemäß $ ZgZ BGB nachzuweisen,
daß die I'Jeiterleitung an das Finanzamt nicht auf einer von ihm zu vertre-
tenden Verzögerung beruhte.

?
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